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Inhalt

Die finanzielle Teilhabe von Kommunen und Bür-
ger*innen an Erneuerbaren-Energien (EE)-Vorhaben 
ist ein wichtiger Faktor, um lokale Zustimmung und Ak-
zeptanz zu erreichen und die regionale Wertschöp-
fung zu erhöhen. Das Gutachten „Wie finanzielle An-
reize den Ausbau erneuerbarer Energien in Bayern vo-
ranbringen können“ im Auftrag der Landtagsfraktion 
Bündnis 90/ Die Grünen in Bayern untersucht ver-
schiedene verpflichtende und freiwillige Ansätze zur fi-
nanziellen Beteiligung und bewertet diese hinsichtlich 
Beteiligungsumfang, sozialer Wirkung, Planbarkeit 
und administrativem Aufwand. Es schließt mit Emp-
fehlungen, welche Instrumente auf Landesebene ein-
gesetzt werden könnten, um mittels finanzieller Betei-
ligung die Akzeptanz für den Ausbau erneuerbarer 

Energien zu fördern. Besonders eine verpflichtende 
Sonderabgabe an Kommunen aus EE-Projekten eig-
net sich als Ergänzung zur freiwilligen Regelung im Er-
neuerbaren-Energien-Gesetz. Auch ein Ausgleichs-
mechanismus über den kommunalen Finanzausgleich 
stellt eine Möglichkeit dar, die weiter geprüft werden 
sollte. Ein Landesprogramm zur Absicherung von EE-
Investitionen würde finanzschwachen Kommunen hel-
fen. Daneben sollten Angebote für Bürger*innen auf 
freiwilliger Basis gestärkt und die Bürgerenergie in der 
Planungsphase finanziell unterstützt werden. 
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ZENTRALE ERGEBNISSE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

 

Die finanzielle Teilhabe von Kommunen und Bür-
ger*innen an Erneuerbaren-Energien (EE)-Vorha-
ben ist ein wichtiger Faktor, um lokale Zustimmung 
und Akzeptanz zu erreichen und die regionale Wert-
schöpfung zu erhöhen. In Bayern konzentriert sich 
der Ausbau der erneuerbaren Energien bisher vor al-
lem auf die Photovoltaik (PV), während in den letzten 
Jahren - v.a. aufgrund der sog. 10H-Regel - (StMWi 
Bayern 2022) kaum neue Windenergieanlagen 
(WEA) errichtet wurden. Oftmals sind die lokalen 
Widerstände gegen Solar- und Windparks groß. 
Gleichzeitig profitieren Kommunen und Bürger*in-
nen unter Umständen wenig von den Projekten vor 
Ort. Dem Freistaat Bayern stehen jedoch eine Viel-
zahl von möglichen Instrumenten zur Verfügung, um 
die Akzeptanz von EE-Projekten vor Ort durch die fi-
nanzielle Beteiligung von Kommunen und/oder von 
Bürger*innen zu stärken. Dafür eignen sich beson-
ders folgende Ansätze: 
 

▪ Verpflichtende Einführung einer EE-Abgabe 
aus Solar- und Windparks an Kommunen: Da 
die Regelungen im EEG 2023 zur Ertragsbeteili-
gung von Kommunen weiterhin freiwillig sind, ist 
eine weitergehende verpflichtende Regelung auf 
Landesebene zu empfehlen. Sie lässt sich relativ 
einfach umsetzen, wenn sie als pauschale Son-
derabgabe - wie in Brandenburg - ausgestaltet ist. 
Eine vorab festgelegte pauschale Summe, unab-
hängig von Erträgen und damit standortspezifi-
schen Unterschieden, schafft zudem eine gute 
Planbarkeit sowohl für die Kommune als auch für 
die Anlagenbetreiber. Die Höhe der Zahlung 
sollte sich zwischen WEA und PV-Freifläche so-
wie anhand der installierten Leistung unterschei-
den. Die Differenzierung trägt dem Umstand 
Rechnung, dass bei PV-Freiflächen-Projekten 
keine einzelnen Anlagen wie bei der Windenergie 
Bemessungsgrundlage sind, sondern der ge-
samte Solarpark. Wichtig für die Akzeptanz ist, 
dass über die Verwendung der Mittel aus der EE-
Abgabe Transparenz hergestellt wird und eine 
aktive Kommunikation dazu erfolgt.  

▪ Kommunaler Ausgleichsmechanismus: Der 
kommunale Finanzausgleich (KFA) bietet als er-
gänzendes oder alternatives Instrument einen 
Ansatzpunkt für eine stärkere finanzielle Beteili-
gung von Kommunen, die Flächen für EE-Pro-
jekte ausweisen. Indem Kommunen, die EE-Pro-
jekte ermöglichen, finanziell profitieren, entsteht 
ein Anreiz, sich stärker für den Ausbau der erneu-
erbaren Energien zu engagieren. Dabei bestehen 

mehrere Optionen, wie Anreiz- bzw. Ausgleichs-
zahlungen für EE-Projekte organisiert werden 
könnten, je nachdem, ob bei der Steuerkraft oder 
beim Finanzbedarf angesetzt wird. Die Staatsre-
gierung sollte Vorschläge erarbeiten, wie der KFA 
als Beteiligungsinstrument genutzt werden kann. 
Dabei sollten insbesondere rechtliche Aspekte 
berücksichtigt und detaillierte Ausgestaltungs-
optionen entwickelt werden. 

▪ Landesprogramm zur Absicherung kommuna-
ler Investitionen in EE-Anlagen: Die Landesre-
gierung sollte kommunale EE-Projekte in finanz-
schwachen Kommunen mit einem Programm zur 
Absicherung kommunaler Investitionen fördern. 
Dabei würde der Freistaat kommunale EE-Pro-
jekte mit Bürgschaften oder besicherten Kredi-
ten absichern. Dies wäre für Kommunen, in wel-
chen der politische Wille, eigene EE-Anlagen zu 
errichten, vorhanden ist, die aber finanzschwach 
sind, ein geeignetes Instrument. 

▪ Finanzielle Förderung von Bürgerenergiege-
sellschaften: Mit dem EEG 2023 werden die Be-
dingungen für Bürgerenergie deutlich verbessert. 
Der Bund hat eine Förderrichtlinie gestartet, mit 
der Bürgerenergiegesellschaften für WEA finan-
ziell unterstützt werden, um finanzielle Risiken 
während der Planungsphase zu minimieren. Bay-
ern sollte die Bundesförderung aufstocken und 
auf PV ausweiten, um eine größtmögliche Unter-
stützung sicherzustellen. 

▪ Finanzielle Beteiligung von Bürger*innen: Er-
gänzend zur finanziellen Beteiligung von Kom-
munen an EE-Projekten sollten auch Angebote 
für Anwohner*innen im Umkreis der EE-Anlagen 
geschaffen werden. Besonders geeignet sind 
vergünstigte Stromtarife sowie Projektbeteili-
gungen, die schon ab geringen Anlagesummen 
ermöglicht werden sollten. Wir empfehlen je-
doch keine Verpflichtung der Anlagenbetreiber 
zur finanziellen Beteiligung der Bürger*innen, da 
die Beteiligungsoptionen teilweise sehr komplex 
ausfallen und den unterschiedlichen lokalen Ge-
gebenheiten nicht immer gerecht werden. Kom-
munen sollten durch entsprechende Informa-
tions- und Beratungsangebote des Landes in 
die Lage versetzt werden, bei den Verhandlun-
gen mit potenziellen Interessenten passgenaue 
Angebote zu erhalten. Auch durch die Vergabe 
von Gütesiegeln an Betreiber, die Bürger*innen 
finanzielle Beteiligungen anbieten, kann der Frei-
staat Bayern Anreize setzen. 
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1 Einleitung 

1.1 Erneuerbare in Bayern: viel 
Sonne, wenig Wind 

Im Freistaat Bayern konzentriert sich der Ausbau der 
erneuerbaren Energien bisher weitgehend auf die So-
larenergie. Während Bayern bei der installierten Leis-
tung von Photovoltaik (PV) – bezogen auf die Fläche – 
nach dem Saarland den zweiten Platz einnimmt, belegt 
es bei der Windenergie im Vergleich der Bundesländer 
den letzten Platz. Beim Zubau zeigt sich das gleiche 
Bild: die Solarenergie kommt gut voran, während im 
gesamten Jahr 2021 nur 24 MW an Windenergie instal-
liert wurden (Bayerischer Rundfunk 2022). 

Abbildung 1:  Installierte Leistung im Jahr 2021, 
Flächenländer (kW/km²) 

 
Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Bayerischer Rundfunk (2022). 

 

Bayern hat insbesondere beim Ausbau der Windener-
gie, aber auch bei der Freiflächen-PV, noch Nachhol-
bedarf und ungenutzte Potenziale. Für das Heben der 
Potenziale spielt, neben den planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen, auch die Akzeptanz eine wesentliche 
Rolle. Umfragen zeigen, dass die Zustimmung in der 
Bevölkerung für den Ausbau erneuerbarer Energien 
(EE) grundsätzlich hoch ist. Bei konkreten Projekten 
vor Ort hängt sie aber stark davon ab, wie die Men-
schen an Planung und Umsetzung beteiligt werden 
(AEE 2021).  

Die finanzielle Teilhabe von Kommunen und Bür-
ger*innen im Umfeld von EE-Vorhaben ist ein wichti-
ger Faktor, um lokale Zustimmung und Akzeptanz zu 
erreichen und die regionale Wertschöpfung zu 

erhöhen. In den letzten Jahren haben daher einige 
Bundesländer Regelungen zur finanziellen Teilhabe 
geschaffen (siehe Kapitel 3). Besonders weitgehend 
sind die gesetzlichen Regelungen in Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg. In Bayern gibt es bis-
her nur eine Regelung, von welcher Kommunen profi-
tieren, auf deren Gemeindegebiet sich eine WEA im 
bayerischen Staatswald befindet. Hierdurch können 
Kommunen jährlich zwischen 12.000 und 16.000 Euro 
pro WEA einnehmen (Energie & Management 2022). 
Im August 2022 wurde berichtet, dass die Bayerischen 
Staatsforsten mit einem großen Ansturm auf Flächen 
im Staatswald rechnen. Bei der Versteigerung der 
Standorte soll darauf geachtet werden, dass die Pro-
jektentwickler Beteiligungsmöglichkeiten für Bür-
ger*innen und Kommunen bieten (Süddeutsche Zei-
tung 2022; Zeitung für kommunale Wirtschaft 2022). 

1.2 Bundesrechtlicher Rahmen zur 
finanziellen Beteiligung 

Neben den Ländern hat auch der Bund reagiert und 
Voraussetzungen geschaffen, um die finanzielle Be-
teiligung zu verbessern bzw. die Steuererträge der 
Standortgemeinden zu erhöhen. Bereits im Klima-
schutzprogramm 2030 hat die damalige Bundesregie-
rung u.a. beschlossen, Kommunen zukünftig finanziell 
am Betrieb von WEA zu beteiligen, um deren Akzep-
tanz vor Ort zu erhöhen. Im Mai 2020 hat das Bundes-
wirtschaftsministerium daraufhin ein Eckpunktepapier 
für einen Regelungsvorschlag vorgelegt, der sowohl 
Kommunen als auch Bürger*innen vor Ort ab 2021 an 
den Erträgen von neuen, nach Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) geförderten Anlagen finanziell teilhaben 
lassen würde (BMWI 2020). Umgesetzt wurde im EEG 
2021 die freiwillige Ertragsbeteiligung von Kommunen. 
Zudem wurden im EEG 2023 Bürgerenergiegenossen-
schaften von der Ausschreibungspflicht ausgenom-
men und die Gewerbesteuer reformiert.  
 

Freiwillige Zahlungen nach § 6 EEG 2021/2023 

In §6 EEG 2021 hat der Gesetzgeber die Möglichkeit 
geschaffen, Kommunen finanziell zu beteiligen und 
die Höhe der Beiträge gleichzeitig auf 0,2 ct/kWh ein-
gespeister Strommenge begrenzt. §6 EEG 2021 er-
möglicht seitdem die freiwillige Zahlung von Beträ-
gen durch Betreiber von EEG-geförderten Wind-
energie- bzw. Freiflächen-Solaranlagen, schreibt 
diese jedoch nicht verpflichtend vor. Werden Zahlun-
gen geleistet, können sich die Betreiber diese vom 
Netzbetreiber erstatten lassen. Mit der Regelung sollte 
in erster Linie ausgeschlossen werden, dass es sich bei 
derartigen Zahlungen um Bestechung bzw. Vorteilsan-
nahme im Sinne des Strafgesetzbuches handelt. Mit 
der EEG-Novelle 2022 (EEG 2023) wurden die 
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Anforderungen fortentwickelt. Insbesondere ist die 
Regelung nun als „Soll-Vorschrift“ gefasst: 

„Anlagenbetreiber sollen Gemeinden, die von der Er-
richtung ihrer Anlage betroffen sind, finanziell beteili-
gen“ (§6 Abs. 1 EEG 2023). 

Zudem können nun auch Bestandsanlagen sowie An-
lagen außerhalb der EEG-Förderung die Zahlungen 
anbieten (Bundesregierung 2022).  

Tabelle 1:  Kernelemente der freiwilligen 
Zahlungen an Kommunen nach §6 
EEG 2023 

WEA Freiflächen-Anlagen 

Gilt für Anlagen ab 1.000 
kW installierter Leistung 
(gefördert und 
ungefördert) 

Gilt für alle Freiflächen-
Anlagen (gefördert und 
ungefördert) 

Gemeinden im Umkreis von 
2,5 km um Turmmitte 
erhalten Zahlung 

Gemeinden, auf deren 
Gemeindegebiet sich die 
Anlagen befinden, 
erhalten Zahlung 

Bei mehreren Gemeinden: 
Aufteilung der  Zahlungen 
anhand des jeweiligen 
Gemeindegebiets an der 
Fläche des Umkreises 

Bei mehreren Gemeinden: 
Aufeilung der Zahlungen 
anhand Flächenanteilen 
des jeweiligen 
Gemeindegebiets an der 
Fläche der Anlage 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Zahlung bleibt jedoch weiterhin freiwillig und im 
Gesetz ist lediglich eine Zahlungsobergrenze angeben. 
Die tatsächlichen Geldflüsse an die Kommunen kön-
nen somit auch geringer ausfallen oder ganz entfallen 
(Salecki/Hirschl 2021). Eine Verpflichtung zur Zahlung 
besteht nicht, obwohl diese von zahlreichen kommu-
nalen Akteuren gefordert wird (Deutscher Landkreis-
tag 2022; Deutscher Städtetag 2022; DStGB 2022) 
und Zuspruch dafür auch von Projektentwicklern 
kommt (Forum Zukunftsenergien e.V. 2022). In der 
Praxis wird die Ertragsbeteiligung in vielen Fällen be-
reits von den Kommunen eingefordert. Eine ver-
pflichtende Regelung würde aber Planungs- und 
Rechtssicherheit für die beteiligten Akteure schaffen. 
Wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund auf 
Grundlage von Rückmeldungen aus dem kommunalen 
Bereich feststellt, findet die finanzielle Beteiligung in 
ihrer freiwilligen Ausgestaltung nicht „die stringente 
Anwendung, die aus Akzeptanzgründen […] erforder-
lich wäre. Vielmehr zeigen Rückmeldungen aus der 
Praxis, dass sich Konflikte in der Vertragsgestaltung 
und im Vertragsabschluss abzeichnen“ (DStGB 2022). 

Denn die Umsetzung der finanziellen Beteiligung er-
fordert den Abschluss eines entsprechenden Vertra-
ges zwischen Betreiber und Kommune(n). Die Facha-
gentur Windenergie an Land hat dazu einen Muster-
vertrag ausgearbeitet (Fachagentur Wind an Land 
2022). Dadurch können die Transaktionskosten für die 
Beteiligten sinken und einheitliche Vertragsinhalte 

sichergestellt werden, dennoch verbleiben Unsicher-
heiten. 
 

Änderungen bei Bürgerenergieprojekten 

Das EEG 2023 sieht vor, dass Bürgerenergieprojekte 
mit bis zu 18 MW Leistung bei Wind und 6 MW Leis-
tung bei Solar nicht mehr an Ausschreibungen teilneh-
men müssen, um eine Vergütung zu bekommen. �Zu-
gleich wurden die Anforderungen an Bürgerenergie-
gesellschaften auch mit Blick auf die lokale Veranke-
rung fortentwickelt: 75% der Stimmrechte müssen bei 
natürlichen Personen im Umkreis von 50 Kilometern 
liegen. Zugleich wurde jedoch die Mindestzahl stimm-
berechtigter Mitglieder bzw. Anteilseigner von zuvor 
10 auf nun 50 erhöht (Bundesregierung 2022), so dass 
abzuwarten bleibt, inwiefern die Neuregelung in der 
Praxis zu einer stärkeren Beteiligung von Bürgerener-
giegenossenschaften führt.  
 

Neuregelung Gewerbesteuer 

Mit der Neuregelung des Gewerbesteuergesetzes 
hat der Gesetzgeber die Beteiligung der Standortge-
meinden verbessert. In der Vergangenheit gab es das 
Problem, dass Kommunen oft nicht steuerlich von EE-
Anlagen auf ihrem Gebiet profitiert haben, da sie nur zu 
geringen Gewerbesteuereinnahmen geführt haben. 
Seit letztem Jahr wird die Gewerbesteuer bei Wind-
kraft und Solaranlagen nun zu 90% nach dem Verhält-
nis der installierten Leistung der Anlagen verteilt. Das 
Verhältnis der Arbeitslöhne wird nur noch zu 10% be-
rücksichtigt. Zuvor lag die Aufteilung bei 30% nach 
dem Verhältnis der Arbeitslöhne und zu 70% nach dem 
Verhältnis der Buchwerte des Sachanlagevermögens 
jeweils am Unternehmenssitz und am Standort der An-
lagen. Diese Regelung war für die Standortgemeinden 
von Nachteil, denn bei EE-Anlagen sind in der Regel 
nicht dauerhaft Arbeitnehmer vor Ort. Zudem werden 
die zur Berechnung der Gewerbesteuer herangezoge-
nen Sachanlagenwerte abgeschrieben, d.h. sie vermin-
dern sich von Jahr zu Jahr. Die Neuregelung wird sich 
erstmals 2023 in den Kassen der Standortgemeinden 
bemerkbar machen.   
 

Ergänzende landesrechtliche Regelungen 

Trotz der Verbesserungen im EEG gilt weiterhin, dass 
die finanzielle Beteiligung freiwillig ist. Vorteil einer 
bundeseinheitlich verpflichtenden Regelung wäre, 
dass dadurch einheitliche Anforderungen für EE-
Projekte, unabhängig vom Standort geschaffen wer-
den (IÖW u. a. 2020) und dadurch gleiche Wettbe-
werbsbedingungen bei den Ausschreibungen gege-
ben sind. § 22b Abs. 6 EEG 2023 (vormals 
36 g EEG 2021) stellt klar, dass die Länder weiterge-
hende Regelungen zur Bürgerbeteiligung und zur 
Steigerung der Akzeptanz für den Bau von neuen An-
lagen erlassen können. Das Bundesverfassungsgericht 



Finanzielle Anreize für den EE-Ausbau in Bayern  •  Seite 7 von 31 
  

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  •  Green Budget Germany 
 

(BVerfG) hat in seinem Urteil zum Bürger- und Ge-
meindebeteiligungsgesetz in Mecklenburg-Vorpom-
mern (Kapitel 3.1) bestätigt, dass die Länder ver-
pflichtende Regelungen zur Beteiligung von Kommu-
nen sowie Anwohner*innen erlassen können (vgl. 
SUER 2022). 

1.3 Fragestellungen und Inhalte 
des Gutachtens 

In diesem Gutachten gehen wir daher der Frage nach, 
welche Maßnahmen der Freistaat ergänzend ergreifen 
kann, damit Kommunen und Bürger*innen von EE-
Projekten stärker als bisher finanziell profitieren. Dabei 
untersuchen wir zunächst die bestehenden Ansätze in 
anderen Bundesländern zur finanziellen Beteiligung 
von Kommunen und/oder Anwohner*innen (Kapitel 3). 
Dabei stellen wir jeweils dar: 

▪ Welche Anlagentypen sind von der Regelung um-
fasst? 

▪ Welche Beteiligungsformate sind in welcher Höhe 
vorgesehen (z.B. Fixzahlungen, Ertragsbeteiligun-
gen etc.) und warum wurden diese ausgewählt? 

▪ Wer ist anspruchsberechtigt (Standortkommune, 
Nachbarkommunen, Bürger*innen im Umkreis von 
festgelegter Entfernung von der Anlage) und wel-
che Kriterien wurden angesetzt, um „Betroffen-
heit“ festzulegen? 

▪ Welche Erfahrungen gibt es mit der Regelung? 
Wie wird sie von den beteiligten Akteuren bewertet? 
Welche Änderungen wurden vorgeschlagen? 

Außerdem analysieren wir weitere Beteiligungsmög-
lichkeiten wie die Stärkung von Bürgerenergiegenos-
senschaften oder vergünstigte Stromtarife, die bereits 
freiwillig praktiziert werden oder in der Diskussion sind 
(Kapitel 4). 

Kapitel 5 zeigt als Übersicht die Bewertung der ver-
schiedenen Ansätze nach Kriterien wie Umfang der fi-
nanziellen Beteiligung und Planbarkeit der Erträge. 
Anschließend erörtern wir, ob auf Landesebene ein fi-
nanzieller Ausgleichsmechanismus beim kommunalen 
Finanzausgleich eingeführt werden könnte, der dieje-
nigen Kommunen belohnt, die Flächen für Windener-
gie (oder Solarparks) zur Verfügung stellen, besonders 
viele EE-Anlagen auf ihrem Gemeindegebiet installiert 
haben oder besonders viele Flächen ausgewiesen ha-
ben (Kapitel 6). In Kapitel 7 geben wir Handlungsemp-
fehlungen, wie die finanzielle Beteiligung in Bayern 
verbessert werden könnte. 
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2 Kriterien zur Bewertung der 
Ansätze 

Alle in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellten An-
sätze weisen Vor- und Nachteile mit Blick auf be-
stimmte Zielkriterien auf. Diese Vor- und Nachteile 
müssen gegeneinander abgewogen werden, um letzt-
lich zu einer begründeten Ableitung von Handlungs-
empfehlungen zu kommen. Z.B. bedeuten Zahlungen 
an Kommunen und/oder Bürger*innen gleichzeitig 
Belastungen für die Anlagenbetreiber 1 . Umfang und 
Höhe der Zahlungen ist daher einerseits bedeutend für 
das Ausmaß der finanziellen Beteiligung, andererseits 
aber auch für die Attraktivität des Standorts bzw. der 
Investition. Auch der administrative Aufwand kann 
sehr unterschiedlich ausfallen. Um ihn z.B. für Anwoh-
ner*innen niedrig zu halten, damit die Beteiligung auch 
genutzt wird und damit akzeptanzfördernd wirken 
kann, kann der Aufwand u.U. bei den Anlagenbetrei-
bern hoch ausfallen. Hier muss ein Mittelweg gefunden 
werden, der die unterschiedlichen Interessen und Be-
troffenheiten der Akteure ausgleicht. 

Folgende Kriterien haben wir für eine Bewertung der 
Ansätze angelegt (in Anlehnung an IÖW u. a. 2020): 

▪ Umfang der anspruchsberechtigten Kommu-
nen/Bürger*innen: Profitieren nur bestimmte 
Kommunen oder ist das Instrument allen Kommu-
nen zugänglich? Profitieren nur die direkten 
Standortgemeinden oder z.B. auch Gemeinden in 
der näheren Umgebung? Je weiter der Kreis der 
Begünstigten gefasst ist, desto eher ist von einer 
akzeptanzfördernden Wirkung auszugehen, weil 
bspw. Beeinträchtigungen im Landschaftsbild 
auch über die Standortgemeinden hinaus akzep-
tanzmindernd wirken könnten. Andererseits müs-
sen bei der regionalen Abgrenzung zwei Zielkon-
flikte berücksichtigt werden: erstens der zwischen 
Aufwand und Zielgenauigkeit und zweitens der 
zwischen einer möglichst hohen finanziellen Betei-
ligung pro Haushalt und einer finanziellen Beteili-
gung möglichst vieler Haushalte. 

▪ Umfang der finanziellen Beteiligung: Wie hoch 
fallen die Zahlungen (oder Einsparungen) aus? 
Zum Beispiel generieren direkte Projektbeteiligun-
gen in der Regel höhere Erträge als Zahlungen 
ohne eigenes unternehmerisches Risiko. Es ist an-
zunehmen, dass für eine akzeptanzfördernde Wir-
kung eine gewisse Höhe erreicht werden muss bzw. 
die Akzeptanz mit der Höhe der Zahlungen steigt. 

▪ Soziale Wirkung: Wenn sich die finanzielle Beteili-
gung an die Kommune richtet, ist danach zu fragen, 

 
 
1  Unter den Begriff „Anlagenbetreiber“ fassen wir im 

Folgenden verallgemeinernd alle in Zusammenhang 

mit dem Eigentum und dem Betrieb der EE-Anlage 

wie die Mittel verwendet werden: Werden daraus 
Maßnahmen finanziert, von denen alle Bürger*in-
nen profitieren oder sogar gezielt finanzschwache 
Einwohner*innen? Wenn das Instrument eine fi-
nanzielle Beteiligung der Bürger*innen vorsieht:  
Sind die Beteiligungsmöglichkeiten niedrigschwel-
lig und stehen diese auch finanzschwachen Bür-
ger*innen offen, z.B. durch Einsparungen beim 
Strompreis oder niedrigen Kosten für Gesell-
schaftsanteile?  

▪ Planbarkeit der Erträge für Kommunen/Bür-
ger*innen: Wie stabil und dauerhaft sind die Ein-
nahmen? Erfolgt eine Beteiligung am unternehme-
rischen Risiko oder werden Fixbeträge unabhängig 
von Erträgen gezahlt? Besonders wenn Kommu-
nen laufende jährliche Kosten mit zusätzlichen Ein-
nahmen aus der finanziellen Beteiligung decken 
wollen, ist die Stabilität der Einnahmen von Be-
deutung. 

▪ Planbarkeit der Zahlungen für Anlagenbetreiber: 
Wie wirken sich die Zahlungen betriebswirtschaft-
lich aus? Sind die Zahlungen fixiert oder an transpa-
rente Ertragskriterien geknüpft? Steht der Begüns-
tigtenkreis von Anfang an fest?  

▪ Administrativer Aufwand: Wie hoch ist der Auf-
wand zur Umsetzung der finanziellen Beteiligung? 
Idealerweise sollten keine komplizierten und zeit-
aufwändigen Prüfungen erforderlich sein, etwa zur 
Bestimmung, welche Akteure zahlungspflichtig 
sind und welche die Zahlungen empfangen. Auch 
die Zahlungshöhe sollte sich einfach und nachvoll-
ziehbar ermitteln lassen, nicht zuletzt, um Streitig-
keiten darüber zu vermeiden. Langwierige und Ka-
pazitäten bindende Prozesse, wie Vertragsver-
handlungen oder behördliche Prüf- und Entschei-
dungsverfahren, sollten vermieden werden.  

 

Die Bewertung der Kriterien erfolgt qualitativ. Als 
Skala verwenden wir dabei die Kategorien hoch, mit-
tel, niedrig. Es ergibt sich dadurch eine differenzierte 
Bewertung der Maßnahmen und mögliche Zielkon-
flikte zwischen Kriterien werden ersichtlich. Mit Aus-
nahme des Kriteriums administrativer Aufwand stellt 
die Kategorie „hoch“ die beste Bewertung dar. Beim 
administrativen Aufwand ist es genau umgekehrt: Hier 
sollte der Aufwand natürlich möglichst niedrig sein.  

Aus der Bewertung lassen sich Politikinstrumente ab-
leiten, die der Freistaat Bayern ergreifen sollte, um so-
wohl Kommunen als auch Anwohner*innen an den Er-
trägen von Wind- und Freiflächen-PV-Anlagen zu be-
teiligen.   

beteiligten Akteure und meinen damit jeweils denje-

nigen Akteur, bei dem die Zahlungspflicht besteht.  



Finanzielle Anreize für den EE-Ausbau in Bayern  •  Seite 9 von 31 
  

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  •  Green Budget Germany 
 

3 Bestehende verpflichtende 
Ansätze auf Länderebene  

3.1 Mecklenburg-Vorpommern: 
Bürger- und 
Gemeindebeteiligungsgesetz 
Wind 

Seit Mai 2016 ist in Mecklenburg-Vorpommern das 
Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz (BüGem-
beteilG) in Kraft, durch welches Kommunen und An-
wohner*innen finanziell an neuen Windkraftprojek-
ten beteiligt werden (Ministerium für Energie, Infra-
struktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vor-
pommern 2016). Es ist das erste Gesetz auf Landes-
ebene, das eine verpflichtende Beteiligung vorsieht. 
Das Gesetz wurde mit den Stimmen der damaligen rot-
schwarzen Regierungsmehrheit sowie mit Stimmen 
der Linken und einer Abgeordneten der Grünen verab-
schiedet (Landtag Mecklenburg-Vorpommern 2016a)  
 

Einbezogene Anlagentypen 

Das Gesetz betrifft alle genehmigungsbedürftigen 
WEA an Land. Ausnahmen gelten für „Windenergie-
anlagen, die nach § 35 Absatz 1 Baugesetzbuch als 
unselbstständiger Teil eines privilegierten Betriebes 
genehmigungsfähig sind“ (§ 1 Absatz 2 Nr. 2 BüGem-
beteilG) und Windenergieanlagen, die „in erster Linie 
der Entwicklung oder Erprobung wesentlicher techni-
scher Neuerungen dienen oder sonst einem Verfahren 
im 1. Abschnitt des Raumordnungsgesetzes unterfal-
len“ (§ 1 Absatz 3). 
 

�Umfang und Art der finanziellen Beteiligung 

Für die finanzielle Beteiligung von Anwohner*innen 
und Kommunen sieht das Gesetz zwei verschiedene 
Möglichkeiten vor (siehe Abbildung 2). 

▪ Grundidee ist, dass der Vorhabenträger (Errichter 
bzw. Betreiber der WEA) eine haftungsbeschrän-
kende Gesellschaft (z.B. eine GmbH) gründet (Weg 
A in der Abbildung). Mindestens 10% der Anteile 
an dieser Gesellschaft müssen den anspruchsbe-
rechtigten Kommunen und mindestens weitere 
10% den anspruchsberechtigten Anwohner*in-
nen zum Kauf angeboten werden. Der Kaufpreis 
eines Anteils darf maximal 500 Euro betragen. Be-
troffene Kommunen und Anwohner*innen profitie-
ren somit durch Gewinnausschüttungen, tragen 
aber ein unternehmerisches Risiko (Ministerium 
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern 2016). Die Höhe der 
Gewinnausschüttungen hängt u.a. auch davon ab, 
wie hoch das Eigenkapital im Vorhaben ist, das über 
die Gesellschaft eingebracht wird. 

▪ Alternativ können sich Vorhabenträger und Kom-
mune(n) auch auf eine freiwillige Lösung verständi-
gen, beispielsweise auf vergünstigte Strompreise. 
Wenn sich die Kommune zu einer freiwilligen Lö-
sung entscheidet, entfällt die Möglichkeit, Anteils-
eigner*in zu werden (Ministerium für Energie, Infra-
struktur und Landesentwicklung Mecklenburg-
Vorpommern 2016). 

▪ Als Ersatz für Weg A kann der Betreiber den Kom-
munen auch eine jährliche Ausgleichszahlung 
und den berechtigten Anwohner*innen ein Spar-
produkt anbieten (Weg B). Dieser Weg ist für den 
Betreiber jedoch optional. Gemeinden dürfen die 
Ausgleichzahlung nur für freiwillige Ausgaben ver-
wenden und nicht zur Erfüllung der ihnen übertra-
genen Pflichtaufgaben. Sie sind bei der Verwen-
dung der Mittel jedoch nicht frei, sondern müssen 
die Mittel zur Steigerung der Akzeptanz verwen-
den, z.B. durch Aufwertung von Ortsbild, Optimie-
rung von Energieverbrauch, Information zu erneu-
erbaren Energien oder der Förderung von Kultur, 
Bildung und Freizeit (Ministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 2018).  Der Vor-
teil von Weg B ist, dass Kommunen und Anwoh-
ner*innen kein unternehmerisches Risiko tragen 
(Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landes-
entwicklung Mecklenburg-Vorpommern 2016). 
Auch beim Sparprodukt beträgt die Mindestanlage 
lediglich 500 Euro. 

Abbildung 2:  Beteiligungsmöglichkeiten laut 
BüGembeteilG 

 
Quelle:  Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwick-

lung Mecklenburg-Vorpommern 2016 

 

Anspruchsberechtigte Kommunen und Bürger*in-
nen 

Anspruchsberechtigt sind sowohl die Standortkom-
mune als auch Kommunen mit Gemeindegebiet im 
Umkreis von fünf Kilometern zur WEA (§ 5 Absatz 2). 
Außerdem sind Privatpersonen anspruchsberechtigt, 
die seit mindestens drei Monaten im Umkreis von 
fünf Kilometern zur WEA wohnen (§ 5 Absatz 1). Kom-
munen können zugunsten eines kommunalen Zweck-
verbandes, eines Amtes oder eines kommunalen Un-
ternehmens auf ihr Kaufrecht verzichten, sofern diese 
nicht wirtschaftlich tätig sind (§ 5 Absatz 3).  
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Kritikpunkte und Alternativen zum Gesetzesvor-
schlag 

Statt der beschlossenen Regelung warb die Landtags-
fraktion der Grünen für eine Regelung, die nicht die 
Anwohner*innen direkt, sondern nur die Kommunen 
mit Gemeindegebiet im Umkreis von einem Kilometer 
zur Windkraftanlage finanziell beteiligt (Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern 2016b). Die Beteiligung 
der Kommune sei akzeptanzfördernder „als wenn sich 
besonders finanzkräftige Einzelpersonen engagieren“ 
(Landtag Mecklenburg-Vorpommern 2016b). Der Vor-
schlag, den Radius um die WEA zu verkleinern und so-
mit die Zahl der berechtigten Kommunen zu verrin-
gern, wurde damit begründet, dass so die direkt be-
troffenen Kommunen stärker profitieren könnten 
(Landtag Mecklenburg-Vorpommern 2016b). Ein wei-
terer Kritikpunkt der grünen Landtagsfraktion war, 
dass viele finanziell und personell schlecht ausgestat-
teten Kommunen keine Ressourcen für eine Beteili-
gung unter Einsatz eigener Mittel aufbringen könnten. 
Stattdessen forderte sie eine Regelung auf Bundes-
ebene, durch die Standortkommunen automatisch ei-
nen Anteil der EEG-Vergütung erhielten (Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern 2016b). 
 

Erfahrungen mit der Regelung 

Gegen das Gesetz wurde von einem Windenergieun-
ternehmen geklagt, das durch das Gesetz die Berufs-
freiheit, die Eigentumsfreiheit und die abgabenrechtli-
chen Belastungsgleichheit verletzt sah (BVerfG 2022). 
Das Bundesverfassungsgericht erklärte das Gesetz 
aber im März 2022 für „ganz überwiegend mit dem 
Grundgesetz vereinbar“ (BVerfG 2022). Damit ist 
höchstinstanzlich entschieden, dass das Gesetz in sei-
ner derzeitigen Ausgestaltung bestehen bleiben kann. 

Der Zubau von Windenergie an Land hat sich in den 
letzten Jahren in Mecklenburg-Vorpommern verlang-
samt. Während im Rekordjahr 2013 über 400 MW zu-
gebaut wurde, waren es im Jahr 2021 nur noch 70 MW 
(BWE 2021). Laut Leibniz Institut für raumbezogene 
Sozialforschung ist ein auf das BüGembeteilG zurück-
führbarer Rückgang von Genehmigungsanträgen 
aber nicht erkennbar (IRS 2020) Andererseits hat das 
Gesetz bisher jedoch nicht zu einer Beschleunigung 
des Windkraftausbaus geführt. Positiv bewertet das 
Leibniz-Institut, dass das Gesetz Rechtssicherheit für 
individuelle Vereinbarungen zwischen Vorhabenträ-
gern und Kommunen bringt. Kritisiert wird jedoch der 
hohe bürokratische Aufwand bei der Umsetzung des 
Gesetzes, der zu einer hohen Fehleranfälligkeit führe 
(IRS 2020). Außerdem wird der mit 5 km 

 
 
2  Das bedeutet, dass der Betreiber nicht verpflichtet 

ist, den Gemeinden ein Angebot zu machen, das 

keine eigenen Investitionen erfordert (IRS 2020). 

verhältnismäßig große Radius und der große zeitliche 
Abstand zwischen Genehmigungsverfahren und Of-
ferte kritisch gesehen, da beides die Akzeptanzwir-
kung verschlechtern könne. Für finanzschwache Kom-
munen oder solche, in denen Windenergie auf große 
Skepsis stößt, wird eine – im Gesetz lediglich als Option 
angelegte 2  -  festgelegte Abgabe als sinnvoller er-
achtet, da für eine Beteiligung mittels Investition so-
wohl ausreichend finanzielle Mittel als auch die politi-
sche Unterstützung fehlten. Dies könne dazu führen, 
dass finanziell schlechter aufgestellte Gemeinden we-
niger profitieren (IRS 2020).  

Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE MV) 
sieht in dem Gesetz ein „Bürokratiemonster“, das ver-
einfacht werden müsse (NDR 2022). Außerdem kriti-
siert der Verband, dass das Gesetz fast keine Wirkung 
habe, da seit Inkrafttreten nur ein Projekt mit Bürger- 
und Gemeindebeteiligung abgeschlossen worden sei 
(LEE MV 2022; NDR 2022). Bei diesem Projekt – dem 
Bürgerwindpark Schönberg - haben sich von 5.600 
anspruchsberechtigten Bürger*innen nur zwanzig und 
von acht Gemeinden nur eine beteiligt (Ostsee-Zei-
tung 2021). Die Kosten für das Bürgerbeteiligungs-
verfahren lagen über dem Volumen der verkauften 
Anteile. Als Gründe für die geringe Beteiligung wurde 
die fehlende Verwurzelung der Beteiligungsgesell-
schaft in der Region sowie die geringe Investitionsbe-
reitschaft in Mecklenburg-Vorpommern vermutet. 
Zwei Gemeinden, die berechtigt gewesen wären, An-
teile an dem Windpark zu erwerben, lehnten dies mit 
Blick auf ihre Haushaltslage ab (Ostsee-Zeitung 2021). 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgte in 15 Fäl-
len (15 Windparks mit insgesamt 57 WEA) eine ander-
weitige Beteiligung der Kommunen und Anwoh-
ner*innen, sodass Ausnahmen für die entsprechenden 
Projekte zugelassen wurden. Die Höhe der Beteiligung 
lag dabei zwischen 3.000 und 22.000 Euro pro WEA 
(persönliche Auskunft Landesenergie- und Klima-
schutzagentur 09.01.2023). Für einige WEA wurden 
Ausnahmen zugelassen, da die WEA der Entwicklung 
und Erprobung wesentlicher technischer Neuerungen 
dienten und somit für die Erprobungsdauer keine Be-
teiligungspflicht besteht (Landtag Mecklenburg-Vor-
pommern 2022). 

§ 17 des BüGembeteilG sieht vor, dass die Landesre-
gierung dem Landtag drei Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes – also 2019 – über Auswirkungen des Geset-
zes und eventuell nötige Anpassungen berichtet (Mi-
nisterium für Energie, Infrastruktur und Landesent-
wicklung Mecklenburg-Vorpommern 2016). Ein sol-
cher Bericht liegt allerdings noch nicht vor (persönliche 
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Auskunft Landesenergie- und Klimaschutzagentur 
08.12.2022).  

2021 wurde die im EEG geschaffene Möglichkeit einer 
freiwilligen Zahlung der Anlagenbetreiber an die Kom-
munen in das BüGembeteilG aufgenommen. Im Falle 
solcher freiwilligen Zahlungen, durch welche die be-
rechtigten Kommunen mit mindestens 20% der 
Stromerlöse beteiligt werden, kann eine Ausnahme 
von der verpflichtenden Beteiligung nach dem Bü-
GembeteilG erteilt werden (Landtag Mecklenburg-
Vorpommern 2021). 
 

Bewertung 

Bewertungs-
kriterium 

Bewertung Erläuterung 

Umfang der 
anspruchs-
berechtigten 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

hoch Alle Kommunen im 
Radius von 5 km um 
WEA profitieren 

Umfang der 
finanziellen 
Beteiligung 

potenziell 
hoch 

Durch Möglichkeit der 
direkten 
Projektbeteiligung 
Partizipation an den 
Gewinnen. Bei 
Ausgleichsabgabe abh. 
von 
Bemessungsgrundlagen. 

Soziale 
Wirkung der 
Beteiligung 

Kommune: 
potenziell 
hoch 

Anwohner: 

hoch 

Kommune: bei 
Ausgleichsabgabe 
zweckgebundene 
Mittelverwendung 

Anwohner*innen: 

Zugangshürde niedrig, 
nur 500 Euro 
Mindestbeteiligung bzw. 
alternativ Sparprodukt 
mit Anlagesumme 500 
Euro (Weg B) 

Planbarkeit 
der Erträge für 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

mittel Grds. abhängig von 
Winderträgen. Weg A: 
zusätzlich 
unternehmerisches 
Risiko 

Planbarkeit 
der Zahlungen 
für Anlagen-
betreiber 

mittel Weg A: Anteile: kein 
Unterschied bei 
Auszahlungen 
gegenüber anderen 
Anteilseignern.  

Weg B: abhängig von 
Winderträgen 

Administra-
tiver Aufwand 

hoch Mehrere Optionen mit 
z.T. komplexen 
Regelungen, hoher 
Erstellungsaufwand bei 
Projektierern und 
Prüfaufwand bei 
Gemeinden und Land 

 

 

 

3.2 Hessen: Windenergiedividende  

Ebenfalls seit 2016 gibt es in Hessen die Windenergie-
dividende, durch die Kommunen finanziell an den 
Pachteinnahmen aus WEA im hessischen Staatswald 
beteiligt werden (Hessisches Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Wohnen o. J.).  
 

Einbezogene Anlagentypen 

Die hessische Regelung zur Windenergiedividende er-
fasst neu errichtete Windkraftanlagen (kein 
Repowering) im hessischen Staatswald, die nach dem 
01. Januar 2015 errichtet wurden (Hessisches Ministe-
rium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz 2020) 
 

Umfang der finanziellen Beteiligung 

Die betroffenen Kommunen werden über die Wind-
energiedividende am Ertrag aus den Pachteinnah-
men des landeseigenen Betriebs Hessen-Forst betei-
ligt. Sie erhalten für jede Windkraftanlage 20% des 
wirtschaftlichen Ertrags, den Hessen-Forst durch-
schnittlich pro Windkraftanlage erzielt.  
 

Anspruchsberechtigte Kommunen 

Anspruchsberechtigt sind Standortkommunen, so-
fern sich die WEA im hessischen Staatswald befindet 
sowie Nachbarkommunen, deren Gemarkung sich im 
Radius von einem Kilometer um die Windenergiean-
lage befindet oder deren geschlossene Wohnbebau-
ung höchstens zwei Kilometer von der Windkraftan-
lage entfernt ist (Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
2020). Ausgenommen von dem Anspruch sind Kom-
munen, die bereits anderweitig wirtschaftliche Erträge 
aus der Nutzung der Windkraft erzielen, so durch ei-
gene vertragliche Vereinbarungen zum betreffenden 
Windpark, Beteiligungen an Gesellschaften, die im Ge-
meindegebiet WEA betreiben oder Verpachtungen 
von Flächen für WEA (Hessisches Ministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz 2020). Die betroffenen Kommunen müssen ih-
ren Anspruch jährlich durch einen Antrag geltend ma-
chen (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2020). 
Sind mehrere Kommunen anspruchsberechtigt, wird 
der Betrag zu gleichen Teilen unter den Kommunen 
aufgeteilt (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2020). 
 

Erfahrungen mit der Regelung 

Seit ihrer Einführung ist die Windenergiedividende 
jährlich gestiegen. Für das Jahr 2015 wurden 
25.000 Euro ausgezahlt, für das Jahr 2020 waren es 
300.000 Euro (Tagesspiegel 2021). Im Jahr 2020 pro-
fitierten neun hessische Kommunen von der 
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Regelung, wobei fast ein Drittel der Windenergiedivi-
dende  an eine einzige Stadt (Großalmerode)  ging (Ta-
gesspiegel 2021). Für das Jahr 2021 wurden 357.000 
Euro an 10 hessische Kommunen ausgezahlt (hessen-
schau 2021). 
 

Bewertung 

Bewertungs-
kriterium 

Bewertung Erläuterung 

Umfang der 
anspruchs-
berechtigten 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

niedrig Kommunen profitieren 
nur, wenn sich WEA im 
hessischen Staatswald 
befinden 

Umfang der 
finanziellen 
Beteiligung 

mittel Bsp. Großalmerode: 
100.000 Euro für  7 
WEA 

Soziale 
Wirkung der 
Beteiligung 

mittel Einnahmen kommen 
Kommunen zugute. 
Keine Information zur 
Mittelverwendung. 

Planbarkeit 
der Erträge für 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

hoch Pachteinnahmen sind 
konstant (da gemittelt 
über gesamten 
Staatswald) 

Planbarkeit 
der Zahlungen 
für Anlagen-
betreiber 

hoch Anlagenbetreiber 
haben keine direkten 
Mehrausgaben 

Administra-
tiver Aufwand 

mittel Kommunen müssen 
Antrag stellen, um 
Beteiligung an 
Pachteinnahmen zu 
erhalten 

 

Solidarpakt Windenergie (Rheinland-Pfalz) 

Kommunen haben in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, 
einen „Solidarpakt für die Windenergie“ mit benach-
barten Kommunen zu schließen. Ziel eines solchen So-
lidarpaktes ist die gerechte Verteilung von Aufwand 
und Gewinn zwischen den Kommunen sowie die Opti-
mierung von Standorten  (MWKEL RLP 2013). Hierzu 
zahlen Gemeinden, die eigene Flächen an WEA-Be-
treiber verpachten, einen Teil der Pachteinnahmen in 
einen Fonds ein, der unter allen beteiligten Gemein-
den verteilt wird (MWKEL RLP 2013). Auch das landes-
eigene Forstunternehmen Landesforsten beteiligt sich 
an den Solidarpakts, sodass Kommunen auch von 
WEA profitieren, die im landeseigenen Wald auf der ei-
genen Gemarkung oder in der Umgebung errichtet 
werden (MWKEL RLP 2013). Somit weist die Regelung 
Ähnlichkeiten zur hessischen Windenergiedividende 
auf, eine Verpflichtung zum Schließen eines Solidar-
pakts gibt es jedoch nicht. 

 

3.3 Brandenburg: Sonderabgabe 
für Windenergieanlagen  

Seit dem 20. Juni 2019 ist in Brandenburg das Wind-
energieanlagenabgabengesetz (BbgWindAbgG) in 
Kraft, umgangssprachlich auch als „Windkraft-Euro“ 
(Tagesspiegel 2019) bekannt. Das Gesetz wurde mit 
den Stimmen der damaligen rot-roten Regierungs-
mehrheit sowie mit den Stimmen der CDU-Fraktion 
verabschiedet. Ursprünglich wurden im Landtag zwei 
Gesetzesentwürfe diskutiert: Einer der rot-roten Re-
gierungskoalition und ein CDU-Entwurf. Im Laufe der 
Ausschussverhandlungen verständigten sich die drei 
Fraktionen jedoch auf einen gemeinsamen Entwurf 
(Landtag Brandenburg 2019a). Im Vergleich zur Rege-
lung in Mecklenburg-Vorpommern ist das Branden-
burger Gesetz deutlich einfacher ausgestaltet.  
 

Einbezogene Anlagentypen 

Von der Abgabe betroffen sind nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz genehmigte und nach 
dem 31. Dezember 2019 in Betrieb genommene Wind-
energieanlagen (WEA). Betroffen sind also WEA un-
abhängig von ihrer Nennleistung mit einer Höhe von 
über 50 Metern, denn ab dieser Höhe ist eine Geneh-
migung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz er-
forderlich (BMWK o. J.). Ausnahmen gelten für in den 
Jahren 2017 bis 2019 in den Ausschreibungsrunden 
nach dem EEG bezuschlagte WEA. Sie sind von der 
Zahlungspflicht ausgenommen, auch wenn ihre Inbe-
triebnahme nach dem Stichtag erfolgte (Landtag 
Brandenburg 2019b). 
 

Umfang der finanziellen Beteiligung und Mittelver-
wendung 

Das Gesetz verpflichtet Betreiber von WEA zu einer 
jährlichen pauschalen Sonderabgabe in Höhe von 
10.000 Euro pro WEA, die an die anspruchsberech-
tigten Kommunen zu zahlen ist (Landtag Brandenburg 
2019b). Betreiber müssen die Zahlung ab dem Inbe-
triebnahmejahr jeweils bis zum 30. April des darauffol-
genden Jahres leisten. 

Die Einnahmen der Gemeinden aus der Sonderab-
gabe sind zweckgebunden und fließen nicht in den 
kommunalen Finanzausgleich, kommen also den an-
spruchsberechtigten Kommunen vollständig zugute. 
Sie sind für Maßnahmen zu verwenden, die die Akzep-
tanz der WEA steigern, wobei für die Einwohner*in-
nen ein Bezug zu den aus der Windenergieerzeugung 
generierten Geldmitteln erkennbar sein soll (Landtag 
Brandenburg 2019b).  
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Im Gesetz sind in § 4 Maßnahmen aufgeführt, die dafür 
in Betracht kommen: 

▪ Aufwertung von Ortsbild und ortsgebundener Inf-
rastruktur, 

▪ Information über Stromerzeugung aus EE und über 
Möglichkeiten ihrer Nutzung, 

▪ Förderung kommunaler Veranstaltungen, sozialer 
Aktivitäten oder Einrichtungen, die der Kultur, Bil-
dung oder Freizeit dienen, oder unternehmerischer 
Tätigkeit in der Gemeinde und 

▪ Kommunale Bauleitplanungen im Bereich der EE.  
 

Anspruchsberechtigte Kommunen 

Anspruchsberechtigt sind Standortgemeinden sowie 
Nachbargemeinden, deren Gemeindegebiet sich im  
Umkreis von drei Kilometern um die WEA befindet 
(Landtag Brandenburg 2019b). Wenn mehrere Ge-
meinden anspruchsberechtigt sind, wird die Sonder-
abgabe anteilig der Größe der betroffenen Gemein-
degebiete aufgeteilt (Landtag Brandenburg 2019b). 
Die Anspruchshöhe pro Gemeinde wird anhand des 
Anteils des Gemeindegebietes an der Fläche des Um-
kreises, der sich um die WEA befindet, berechnet. Die 
Regelung zur Einbeziehung von Nachbargemeinden 
im Umkreis von drei Kilometern ist ein Kompromiss aus 
dem Vorschlag der CDU-Fraktion, Kommunen mit Ge-
meindegebiet im Radius von fünf Kilometern zur WEA 
zu beteiligen und dem Vorschlag von SPD und Linken, 
nur die Standortkommune zu beteiligen (Landtag 
Brandenburg 2019c; Landtag Brandenburg 2019a). 
 

Kritikpunkte und Alternativen zum Gesetzesvor-
schlag 

In der Ausschussanhörung während des Gesetzge-
bungsverfahrens im April 2019 wurde die Sonderab-
gabe von Seiten der Stiftung Umweltenergierecht als 
verfassungsrechtlich problematisch angesehen: 

▪ Erstens sehe das Grundgesetz Sonderabgaben nur 
in Ausnahmefällen vor, die im Falle der Windkraft 
nicht gegeben seien. Die Verantwortung für feh-
lende Akzeptanz liege hier nicht bei den Vorhaben-
trägern, sondern beim Gesetzgeber und den ge-
nehmigenden Verwaltungsbehörden.  

▪ Zweitens sei die Zweckbindung nicht ausreichend 
eingegrenzt (Landtag Brandenburg 2019d).  

Stattdessen schlug die Stiftung Umweltenergierecht 
eine Außenbereichsabgabe3 vor, die von der Stiftung 
für eine Regelung auf Bundesebene entwickelt wurde, 
jedoch auch auf Landesebene möglich sei, solange es 

 
 
3  Diese käme direkt den Standortgemeinden zugute 

und wäre mit der Inanspruchnahme von Außenbe-

reichsflächen durch WEA (oder allgemein EE-Anla-

gen) begründet. Im Gegensatz zur Sonderabgabe 

keine Regelung durch den Bund gebe (Landtag Bran-
denburg 2019d; siehe auch SUER 2018). Auf dieser 
Einschätzung beruhte auch die Kritik der Grünen 
Landtagsfraktion an dem Gesetz (Landtag Branden-
burg 2019e). Es handle sich bei der fehlenden finanzi-
ellen Beteiligung von Kommunen auch um ein Infor-
mationsproblem, da in vielen Kommunen das Wissen 
über Beteiligungsmöglichkeiten fehle (Landtag Bran-
denburg 2019e). 

Von der seit 2019 regierenden Koalition aus SPD, CDU 
und Grünen werden weitere Maßnahmen zur Steige-
rung der Akzeptanz von WEA als nötig erachtet (SPD 
BB u. a. 2019). Der Vorschlag aus dem Wahlprogramm 
der Grünen, eine Servicestelle nach Thüringer Vorbild 
zu initiieren, die ein Qualitätssiegel für „Faire Wind-
energie“ vergibt (vgl. Kapitel 4.4) (Bündnis 90/Die 
Grünen BB 2019), wurde in Teilen im Koalitionsvertrag 
aufgenommen (SPD BB u. a. 2019). 

Laut Informationen des Tagesspiegels soll auch in 
Brandenburg eine Regelung zur Gewinnbeteiligung 
von Anwohner*innen nach Vorbild Mecklenburg-Vor-
pommerns geprüft werden (Tagesspiegel 2022). 
 

Erfahrungen mit der Regelung 

Eine Evaluierung über die Auswirkungen des Gesetzes 
und eventuell notwendige Anpassungen ist gemäß 
§ 5 BbgWindAbgG erst vier Jahre nach Inkrafttreten 
vorgesehen. Das bedeutet, dass die Landesregierung 
erstmalig im Jahr 2023 dem Landtag dazu umfassend 
Bericht erstatten wird. Laut Antwort der Landesregie-
rung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die LINKE 
wurden im Jahr 2020 in Brandenburg 95 WEA bezu-
schlagt, die unter die Regelung fallen. Vorausgesetzt, 
diese Anlagen gehen alle in Betrieb, werden Zahlun-
gen von insgesamt 950.000 Euro jährlich an 68 Kom-
munen erwartet (Landtag Brandenburg 2021). 
 

Bewertung 

Bewertungs-
kriterium 

Bewertung Erläuterung 

Umfang der 
anspruchs-
berechtigten 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

hoch Sowohl 
Standortgemeinden als 
auch 
Nachbargemeinden im 
Umkreis von 3 km 
profitieren 

Umfang der 
finanziellen 
Beteiligung 

niedrig Pauschalbetrag von 
10.000 Euro, entspricht 
bei 2.000 
Volllaststunden und 2,5 
MW Anlagengröße den 
Zahlungen wie im EEG 
vorgesehen. 

wären die Einnahmen nicht zweckgebunden. Die 

Kommunen könnten frei über die Einnahmen verfü-

gen (SUER 2018) 
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Soziale 
Wirkung der 
Beteiligung 

hoch Einnahmen kommen 
Kommunen zugute. Es 
ist keine Investition 
nötig. Die Einkünfte sind 
zweckgebunden und 
kommen mittelbar allen 
Einwohner*innen der 
Kommune zu.  

Planbarkeit 
der Erträge für 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

hoch Es handelt sich um eine 
feste Summe, 
unabhängig von den 
Erträgen der WEA 

Planbarkeit 
der Zahlungen 
für Anlagen-
betreiber 

hoch Feste Summe, daher gut 
planbar. Allerdings 
höheres finanzielles 
Risiko in windschwachen 
Jahren ggü. 
ertragsbasierten 
Ansätzen. 

Administra-
tiver Aufwand 

niedrig Festgelegte Zahlung 
über gesamte Laufzeit. 
Sind mehrere 
Kommunen beteiligt 
entsteht gewisser 
Aufwand durch 
Aufteilung der 
Zahlungen. 
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3.4 Übersicht Regelungen in den Bundesländern 

Tabelle 2:  Übersicht Regelungen in den Bundesländern  
Bundes-
land 

Rechtliche  

Grundlage 

Gilt für Begünstigte Umfang 
finanzielle 
Beteiligung 

Radius 
zur Ab-
grenzung  

Erläuterungen 

Branden-
burg 

Windenergie-
anlagen-
abgabengesetz 
BbgWindAbgG 

Wind Kommune 10.000 Euro pro 
WEA und Jahr 

3 km Bei mehrere 
Kommunen: die Abgabe 
wird anteilig der 
jeweiligen Fläche an die 
betroffenen Kommunen 
gezahlt 

Hessen WindEnergieDividen
de, Staatsanzeiger 
40/2020 

Wind Kommune 20% der 
Pachteinnahmen 
pro Jahr 

1 km (Ge-
markung) 

2 km 
(Wohn-
be-
bauung) 

Gilt für WEA im 
hessischen Staatswald  

Mecklen-
burg-Vor-
pommern 

Bürger- und 
Gemeinden-
beteiligungsgesetz 

Wind Kommune 
und 

Anwohner-
*innen 

Jeweils 10% der 
Gesellschafts-
anteile 

5 km Kaufpreis eines Anteils 
max. 500 Euro. 
Alternativen:  

▪ freiwillige Lösung  

▪ jährliche 
Ausgleichsabgabe 
(Kommune) 

▪ Sparprodukt 
(Anwohner*innen) 

Quelle: eigene Darstellung 
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4 Weitere Ansätze zur finanziellen 
Beteiligung 

Neben den im vorangehenden Kapitel vorgestellten 
Beteiligungsmöglichkeiten gibt es eine Reihe von wei-
teren Instrumenten, mit denen die finanzielle Beteili-
gung von Kommunen und Anwohner*innen gestärkt 
und damit die Akzeptanz erhöht werden kann. Zu-
nächst stellen wir Instrumente vor, die Kommunen 
oder Bürgerenergiegesellschaften darin unterstüt-
zen, selbst in EE-Projekte zu investieren (4.1 und 4.2) 
und damit mittelbar finanzielle Beteiligung ermögli-
chen. Anschließend behandeln wir als insbesondere für 
Bürger*innen attraktives Beteiligungsinstrument ver-
günstigte Stromtarife. Abschließend betrachten wir 
Anreize für Anlagenbetreiber, freiwillig Zahlungsver-
pflichtungen einzugehen.  

4.1 Landesprogramm zur 
Absicherung kommunaler 
Investitionen  

Eine Möglichkeit für Kommunen, von EE-Projekten fi-
nanziell zu profitieren ist der Betrieb eigener EE-An-
lagen, etwa über kommunale Unternehmen. 

Allerdings ist dies insbesondere für finanzschwache 
Kommunen schwierig, da die Finanzaufsichtsbehör-
den den betroffenen Kommunen Investitionen in sol-
che Projekte oft untersagen (Salecki/Hirschl 2021). 
Eine Änderung der Kriterien könnte es finanzschwa-
chen Kommunen erleichtern, risikoarme Investitionen 
in EE-Anlagen zu tätigen. Solche Änderungen könnten 
von den Ländern unter der Koordination des Bundes 
durchgeführt werden (Salecki/Hirschl 2021). 

Auf Landesebene wäre es möglich, kommunale EE-
Projekte mit einem Programm zur Absicherung kom-
munaler Investitionen zu fördern. Dabei würde das 
Land kommunale Projekte mit Bürgschaften oder be-
sicherten Krediten absichern (Salecki/Hirschl 2021). 
Dies wäre für Kommunen, in welchen der politische 
Wille, eigene EE-Anlagen zu errichten, vorhanden ist, 
die aber finanzschwach sind, ein geeignetes Instru-
ment. Auch ein kommunales Vorkaufsrecht für EE-An-
lagen könnte zu mehr gemeindeeigenen EE-Anlagen 
führen und somit die Einnahmen der Kommunen erhö-
hen (Salecki/Hirschl 2021). 
 

Einbezogene Anlagentypen 

Ein Landesprogramm, das kommunale Investitionen in 
EE-Anlagen absichert, könnte sowohl für WEA als 
auch für PV-Anlagen gelten. 
 

 

Umfang der finanziellen Beteiligung  

Der Gewinn einer gemeindeeigenen EE-Anlage fließt 
in den Gemeindehaushalt und kann somit allen Ein-
wohner*innen zugutekommen. Das im Beispielfall Bi-
dingen untersuchte Gemeindewindrad (siehe unten) 
erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gewinn von 
225.000 Euro, der unter den zwei beteiligten Gemein-
den aufgeteilt wurde. 
 

Anspruchsberechtigte Kommunen 

Ein Landesprogramm zur Absicherung kommunaler 
Investitionen in EE-Anlagen könnte speziell auf fi-
nanzschwache Kommunen abzielen. Durch eigene 
EE-Anlagen kann die Akzeptanz vor Ort gestärkt wer-
den, denn neben der Wertschöpfung bei Bau und Be-
trieb fallen regelmäßige Erträge für die Kommune 
durch die Stromerzeugung an. Die Finanzschwäche 
müsste aber näher definiert werden, da der Begriff 
häufig unterschiedlich verwendet wird (IÖW/DIFU 
2020).  
 

Erfahrungen mit der Regelung 

Ein Beispiel für eine kommunal betriebene WEA bietet 
die Gemeinde Bidingen im Ostallgäu, die im Jahr 2011 
ein Gemeindewindrad errichtete (Energie-Atlas Bay-
ern 2022). Mit dem erwirtschafteten Gewinn baut die 
Kommune ihre Schulden ab. 2015 erwirtschaftete das 
Gemeindewindrad einen Gewinn in Höhe von 
225.000 Euro (Energie-Atlas Bayern 2022). Für das 
Projekt musste die Gemeinde Kredite aufnehmen, die 
von der zuständigen Kommunalaufsicht genehmigt 
werden mussten. Eine weitere Hürde war, dass die bay-
rische Kommunalordnung Kommunen verbietet, 
selbst mehr Strom zu erzeugen als sie für den Eigenbe-
darf benötigt. Gelöst wurde dieses Problem, indem die 
Nachbargemeinde mit in das Projekt einbezogen 
wurde und 25% der Anteile an dem Gemeindewindrad 
besitzt (Energie-Atlas Bayern 2022). 
 

Bewertung 

Bewertungs-
kriterium 

Bewer-
tung 

Erläuterung 

Umfang der 
anspruchs-
berechtigten 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

niedrig Abhängig von der Definition 
des Kriteriums der 
Finanzschwäche. Da es sich 
nicht um eine automatische 
finanzielle Beteiligung 
handelt, sondern die 
Kommunen selbst aktiv 
werden müssen, ist es 
schwierig abzuschätzen, 
wieviele Kommunen 
profitieren. 

Umfang der 
finanziellen 
Beteiligung 

hoch Kommune betreibt selber EE-
Anlagen und erhält  Gewinne 

Soziale 
Wirkung der 
Beteiligung 

hoch Abhängig davon, wie die 
Kommune das durch EE-
Anlagen erwirtschaftete Geld 
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verteilt. Durch die 
Absicherung durch das Land 
profitieren gezielt 
finanzschwache Kommunen, 
die ihre finanzielle Situation 
durch Investitionen in EE-
Projekte verbessern können 

Planbarkeit 
der Erträge 
für 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

mittel Da die kommunalen 
Investitionen in EE-Anlagen 
abgesichert werden, besteht 
ein geringeres 
unternehmerisches Risiko für 
die Kommunen. Die Höhe der 
tatsächlich erwirtschafteten 
Gewinne ist aber schwer 
planbar.   

Planbarkeit 
der 
Zahlungen 
für Anlagen-
betreiber 

- Anlagenbetreiber=Kommune, 
Kriterium nicht anwendbar 

Administra-
tiver 
Aufwand 

hoch Kommune betreibt EE-
Anlage selbst und hat daher 
einen hohen Aufwand 

4.2 Finanzielle Förderung von 
Bürgerenergie-
genossenschaften  

Eine Möglichkeit für Anwohner*innen und Kommunen 
von EE-Anlagen zu profitieren ist die Mitgliedschaft in 
Bürgerenergiegesellschaften (BEG). Häufig werden 
diese als Genossenschaften gegründet; diese sind ba-
sisdemokratisch organisiert; jedes Mitglied hat – im 
Gegensatz zu anderen Gesellschaftsformen – unab-
hängig von der Höhe der Kapitalbeteiligung bei der 
Generalversammlung eine Stimme (ThEGA 2016). 
Weitere Vorteile von Genossenschaften sind, dass der 
Ein- und Austritt ohne großen bürokratischen Auf-
wand möglich ist und dass die Mitglieder kein Kursri-
siko wie im Falle einer AG tragen (Agentur für Erneu-
erbare Energien e.V./DGRV 2013). Bürgerenergiege-
nossenschaften ermöglichen es Anwohner*innen fi-
nanziell von EE-Anlagen zu profitieren, indem sie Ge-
noss*innen werden. Somit kann die Stärkung von Ge-
nossenschaften zur Akzeptanzsteigerung beitragen  
(ThEGA 2016). 

Durch die Änderung im EEG 2023 werden Bürger-
energiegesellschaften zukünftig stärker vom Bund ge-
fördert. Durch die Neuregelung können Bürgerener-
giegesellschaften EE-Anlagen mit einer installierten 
Leistung von bis zu sechs MW (Solar) bzw. 18 MW 
(Wind) außerhalb der regulären EEG-Ausschreibun-
gen errichten (BBEn 2022). Außerdem werden mit ei-
nem Förderprogramm bis zu 70% der Planungs- und 
Genehmigungskosten von WEA an Land bezuschusst 
(maximal 200.000 Euro). Bei einem Zuschlag im Rah-
men eines EEG-Ausschreibungsverfahrens oder bei 
einer EEG-Förderung der Anlage, muss der Zuschuss 
zurückgezahlt werden (BBEn 2022). 

Auf Ebene des Freistaats wäre es möglich, das Förder-
programm des Bundes  um ein Förderprogramm auf 
Landesebene zu ergänzen. Dieses könnte erstens 
auch Photovoltaikprojekte miteinschließen und zwei-
tens die Bundesförderung aufstocken und die Pla-
nungs- und Genehmigungskosten über die 70% bzw. 
200.000 Euro hinaus fördern. 

Die Förderung von Bürgerenergiegesellschaften ist ein 
indirektes Instrument der finanziellen Beteiligung: 
mit Bürgerenergiegesellschaften können Kommunen 
und Anwohner*innen selbst EE-Projekte realisieren 
und davon finanziell profitieren. 
 

Einbezogene Anlagentypen 

Zusätzlich zu WEA, die von dem Bundesförderpro-
gramm profitieren, könnte ein bayrisches Landesför-
derprogramm auch andere EE-Projekte (insb. PV-
Freifläche, aber z.B, auch Nahwärme und Geothermie) 
in der Planungs- und Genehmigungsphase bezu-
schussen.  
 

Umfang der finanziellen Beteiligung 

Bei einem Förderprogramm auf Landesebene handelt 
es sich nicht um ein direktes Beteiligungsinstrument. 
Daher kann kein konkreter Betrag angegeben werden, 
der die Höhe der direkten finanziellen Erträge beziffert. 
Die Bürgerenergiegesellschaft, insbesondere als Ge-
nossenschaft, bietet Anwohner*innen aber eine ver-
gleichsweise bürokratie- und risikoarme Möglichkeit, 
sich an EE-Projekten zu beteiligen und finanziell davon 
zu profitieren (Agentur für Erneuerbare Energien 
e.V./DGRV 2013).  
 

Erfahrungen mit der Regelung 

Bereits vor der nun beschlossenen EEG-Änderung auf 
Bundesebene gab es ähnliche Förderprogramme auf 
Landesebene. In Schleswig-Holstein wurden BEGs in 
der Vorentwicklungsphase seit 2018 durch einen Bür-
gerenergiefonds gefördert, um ihre Chancen bei EEG-
Ausschreibungen zu erhöhen. Die Fördersumme muss 
bei erfolgreichem Projektabschluss zurückgezahlt 
werden (Öko-Institut/Stiftung Umweltenergierecht 
2021). 
 

Bewertung 

Bewertungs-
kriterium 

Bewertung Erläuterung 

Umfang der 
anspruchs-
berechtigten 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

niedrig Nur Anwohner*innen 
und Kommunen, die 
selbst aktiv werden, 
profitieren. Keine 
automatische 
finanzielle Beteiligung 

Umfang der 
finanziellen 
Beteiligung 

hoch Genoss*innen 
profitieren direkt von 
erwirtschafteten 
Gewinnen 
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Soziale Wirkung 
der Beteiligung 

mittel Abhängig von 
Mindestbeteiligung 
an 
Gesellschaftsanteilen- 
Kriterien dafür 
könnten im 
Förderprogramm 
festgelegt werden 

Planbarkeit der 
Erträge für 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

mittel Abhängig von 
Winderträgen, 
vergleichsweise 
niedriges 
unternehmerisches 
Risiko. Durch 
Bezuschussung durch 
Bund und Land kann 
Riskio weiter 
minimiert werden 

Planbarkeit der 
Zahlungen für 
Anlagenbetreiber 

- Genoss*innen sind 
Anlagenbetreiber, 
Kriterium nicht 
anwendbar 

Administrativer 
Aufwand 

mittel Der Aufwand, BEGs 
zu gründen, ist hoch. 
Sobald dieser Schritt 
getan ist, ist der 
Aufwand, die 
Fördermittel in 
Anspruch zu nehmen 
dagegen geringer. 

4.3 Vergünstigte Stromtarife für 
Anwohner*innen und 
kommunale Liegenschaften 

Vergünstigte Stromtarife werden in Bevölkerungsum-
fragen zur Akzeptanz von EE-Anlagen regelmäßig als 
besonders geeignetes Instrument genannt, um vor 
Ort die aktive Unterstützung der Anwohner*innen zu 
erhalten (Fachagentur Wind an Land 2021). Allgemein 
versteht man darunter, dass Anlagenbetreiber den An-
wohner*innen und ggf. auch den Kommunen (als 
Stromverbraucher) Stromtarife unterhalb des Grund-
versorgertarifs anbieten. Es existieren zahlreiche Bei-
spiele für entsprechende Tarife auf freiwilliger Basis 
(vgl. IÖW u. a. 2020). Denkbar ist jedoch auch, Betrei-
ber*innen von EE-Anlagen zum Anbieten vergünstig-
ter Stromtarife zu verpflichten. Dabei können sie für die 
Umsetzung mit Energieversorgungsunternehmen ko-
operieren. Im BüGembeteilG Mecklenburg-Vorpom-
mern sind vergünstigte Stromtarife für Anwohner*in-
nen als Alternative zur Kapitalbeteiligung vorgesehen 
(siehe Abschnitt 3.1).  
 

Einbezogene Anlagentypen 

Grundsätzlich lassen sich vergünstigte Stromtarife so-
wohl bei WEA, PV-Freiflächen-Anlagen als auch bei 
anderen EE-Erzeugungsformen realisieren. In der Pra-
xis gibt es Beispiele v.a. aus dem Bereich der Wind-
energie. 
 

Umfang der finanziellen Beteiligung 

Damit vergünstigte Strompreise als Anreiz wirken, 
sollte die Vergünstigung mindestens 4 bis 6 ct/kWh 
gegenüber dem Grundversorgertarif betragen (IÖW 
u. a. 2020). Die Differenz bezahlt der Anlagenbetrei-
ber. Eine Vergünstigung in dieser Größenordnung 
brächte einem Haushalt mit drei bis vier Personen und 
einem Verbrauch von 3.500 kWh eine jährliche Er-
sparnis von 140 bis 210 Euro (IÖW u. a. 2020).  
 

Anspruchsberechtigte Akteure 

Wie bei den anderen Beteiligungsmöglichkeiten ist 
auch bei vergünstigten Stromtarifen zu bestimmen, 
wer davon profitiert und wer nicht. 

▪ Eine unbürokratische Möglichkeit der regionalen 
Abgrenzung ist die Festlegung von Postleitzahlen 
(PLZ)-Gebieten. Allerdings kann dies ungerecht 
sein, wenn eine EE-Anlage nahe einer PLZ-Grenze 
steht. Werden auch benachbarte PLZ-Gebiete be-
teiligt, wird die Anzahl berechtigter Haushalte aber 
so groß, dass die angebotene Ersparnis beim 
Stromtarif pro Haushalt geringer ausfallen könnte 
(IÖW u. a. 2020).  

▪ Ein fester Umkreis um die EE-Anlage herum ist da-
her zielgenauer, aber auch aufwendiger in der Um-
setzung (IÖW u. a. 2020). IÖW u.a. (2020) emp-
fehlen eine Begünstigung von privaten Haushalten, 
die im Umkreis der 15-fachen Höhe der WEA ge-
meldet sind. 

▪ Anzahl der abgeschlossenen Stromlieferverträge: 
Anwohner*innen wird lediglich ein Angebot unter-
breitet, einen vergünstigten Stromtarif zu beziehen. 
Eine Pflicht zur Annahme des Angebots besteht 
nicht. Daher muss eine Anzahl festgelegt werden, 
ab wie vielen Verträgen die finanzielle Beteiligung 
als erfüllt gilt, insbesondere wenn die vergünstigten 
Stromtarife als Alternative z.B. zu einer Zahlung an 
die Kommune vorgesehen sind.  

▪ Es muss festgelegt werden, was passiert, wenn die 
Nachfrage die Anzahl der angebotenen Verträge 
übersteigt. Einfach umzusetzen wäre eine Abgren-
zung nach zeitlichem Eingang (Windhundprinzip).  

 

Erfahrungen mit vergünstigten Stromtarifen 

Im BüGembeteilG können WEA-Betreiber anspruchs-
berechtigten Anwohner*innen solche Tarife als Alter-
native zu Anteilen an der WEA anbieten. Dies geschah 
bereits in mehreren Fällen (IÖW u. a. 2020). So bieten 
etwa die Stadtwerke Loitz einen „Fair Wind-Tarif“ für 
Einwohner*innen bestimmter Orte und Ortsteile an 
(Stadtwerke Loitz o. J.). Das Angebot erfolgt in Koope-
ration mit der Firma Fairwind Deutschland GmbH und 
ist im Arbeitspreis etwa 20% günstiger als die durch-
schnittlichen Strompreise in Deutschland (LEKA MV 
2020). Der Radius um eine WEA, innerhalb dessen 
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Anwohner*innen der vergünstigte Stromtarif angebo-
ten wird, unterscheidet sich zwischen den Windparks 
abhängig von der Anzahl der Anwohner*innen (Fair 
Wind Deutschland o. J.). 
 

Kritikpunkte 

Anlagenbetreiber sind in vielen Fällen nicht gleichzei-
tig Stromversorger und damit im Endkundengeschäft 
tätig, sondern vermarkten den Strom an der Strom-
börse. Um vergünstigte Stromtarife anbieten zu kön-
nen, müssen sie daher Kooperationen eingehen (IÖW 
u. a. 2020). Das erhöht die Transaktionskosten und ver-
ringert den Spielraum, vergünstigte Tarife überhaupt 
anbieten zu können. Angesichts der – je nach Projekt- 
bzw. Betreiberkonstellation – unterschiedlichen Höhe 
an (Transaktions-)Kosten für ein Angebot dürfte die 
Unterstützung für eine Pflicht, vergünstigte Stromta-
rife anzubieten ohne weitere Wahlmöglichkeit, auf Sei-
ten der EE-Anlagenbetreiber gering ausfallen (IÖW 
u. a. 2020, Öko-Institut u. a. 2020). Damit einher ge-
hen auch gewisse rechtliche Risiken, die jedoch gerin-
ger ausfallen dürften, soweit für Anlagenbetreiber, die 
zum Angebot vergünstigter Stromtarife verpflichtet 
werden, Handlungsalternativen ermöglicht werden 
(vgl. IÖW u. a. 2020). 
 

Alternativen 

Anstelle einer Verpflichtung zum Anbieten vergünstig-
ter Stromtarife könnten Beratungs-, Austausch- und 
Informationsangebote auf Landesebene geschaffen 
werden, damit möglichst viele Betreiber freiwillig ver-
günstigte Stromtarife anbieten bzw. Kommunen diese 
in den Verhandlungen mit den Betreibern einfordern. 
Dadurch wird einerseits der Tatsache Rechnung getra-
gen, dass die Umsetzung komplex ist und sich nicht für 
jedes Projekt eignet, andererseits das Instrument 
trotzdem aktiv gefördert.  
 

Bewertung 

Bewertungs-
kriterium 

Bewer-
tung 

Erläuterung 

Umfang der 
anspruchs-
berechtigten 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

mittel Je nach Ausgestaltung: es 
muss festgelegt werden, wer 
anspruchsberechtigt ist 

Umfang der 
finanziellen 
Beteiligung 

mittel Durch die niedrigeren 
Strompreise sind deutliche 
Einsparungen möglich, sofern 
der Referenztarif genutzt 
wird. Gegenüber 
Sondertarifen sind die 
Einsparungen oft deutlich 
geringer.  

Soziale 
Wirkung der 
Beteiligung 

hoch Keine Investition nötig, 
Reduzierung der Strompreise 
hilft einkommensschwachen 
Haushalten, da Stromkosten 
relevanten Anteil am 

verfügbaren Budget 
ausmacht. 

Planbarkeit 
der Erträge 
für 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

hoch Stromverbraucher*innen 
kennen die Tarife und können 
mit reduziertem Strompreis 
rechnen  

Planbarkeit 
der 
Zahlungen 
für Anlagen-
betreiber 

niedrig Anlagenbetreiber wissen 
nicht, wie viele Haushalte das 
Angebot eines vergünstigten 
Tarifs annehmen 

Administra-
tiver 
Aufwand 

hoch Abhängig davon, ob 
Anlagenbetreiber auch 
Stromanbieter sind: Wenn 
nein, ist es relativ aufwändig, 
da der Anlagenbetreiber zur 
Vermarktung des 
vergünstigten Tarifs mit 
einem Stromanbieter 
kooperieren muss 

 

Variante: Direktzahlungen an Anwohner*innen 

Als Variante bzw. Alternative zu vergünstigten Strom-
tarifen kommen auch Direktzahlungen in Betracht. So-
wohl SPD und Grüne haben dies als „Windbürger-
geld“ bzw. „Windprämie“ in die Diskussion um eine Re-
gelung im EEG 2021 eingebracht (Tagesspiegel 2020). 
In diesem Fall würde nicht der Strombezug vergünstigt, 
sondern eine einmalige oder regelmäßige Zahlung an 
Anwohner*innen am Standort bzw. im Umkreis der EE-
Anlagen geleistet. Hier ist allerdings zu bedenken, dass 
es – sofern alle Anwohner*innen anspruchsberechtigt 
wären – zu einer großen Zahl an Begünstigten kommen 
kann, so dass die Einzelsumme entsprechend niedrig 
ausfallen würde.  

4.4 Anreize für freiwillige 
Maßnahmen zur finanziellen 
Beteiligung 

Neben verpflichtenden Zahlungen an Kommunen 
und/oder Bürger*innen kommen auch Ansätze in Be-
tracht, die freiwillige Zahlungen anreizen sollen. Sie zie-
len anstelle einer Verpflichtung darauf ab, Anlagenbe-
treibern Vorteile an die Hand zu geben, die sie im Ge-
genzug für die freiwillige finanzielle Beteiligung erhal-
ten. Das soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass An-
lagenbetreiber finanzielle Beteiligungsformate einge-
hen. Für die nachfolgenden Ansätze haben wir auf-
grund der lediglich indirekten Anreizfunktion keine 
Bewertung vorgenommen.  

▪ Gütesiegel für „faire“ EE-Anlagen: Denkbar sind 
Label wie in Thüringen und Schleswig-Holstein 
(siehe Textbox), bei denen die Entwicklung direkter 
finanzieller Beteiligungsmöglichkeiten ein Krite-
rium für die Siegelvergabe darstellt.  
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Label faire Windenergie (Thüringen) 

Seit 2016 vergibt die Thüringer Energie- und Green-
Tech-Agentur (ThEGA) das Siegel „Faire Wind-
energie Thüringen“ an Windenergieunternehmen, 
die alle Interessensgruppen vor Ort beteiligen und 
transparent über ihre Projekte informieren (ThEEN 
2017; ThEGA o. J.). Leitlinien für das Siegel sind 
(ThEGA o. J.):  

▪ Beteiligung aller Interessengruppen im Umfeld 
eines Windparks während der gesamten Projek-
tierungsphase 

▪ Sicherstellung eines transparenten Umgangs 
mit projektrelevanten Informationen vor Ort, 
Bereitstellung von Unterstützungs- und Aufklä-
rungsangeboten 

▪ Faire Teilhabe aller Betroffenen und Anwohner, 
auch der nicht unmittelbar profitierenden Flä-
cheneigentümer 

▪ Einbeziehung der regionalen Energieversorger 
und Kreditinstitute 

▪ Entwicklung einer direkten finanziellen Beteili-
gungsmöglichkeit für Thüringer Bürger, Unter-
nehmen und Kommunen 

Bisher wurden über 50 Unternehmen mit dem Sie-
gel ausgezeichnet (ThEGA o. J.). Mit dem Preis „Ge-
meinsam und fair geht mehr“ zeichnet die ThEGA 
außerdem Projekte aus, bei denen die Leitlinien des 
Siegels „in hervorragender Weise“ berücksichtigt 
werden (ThEGA o. J.). Ein mit dem Preis ausgezeich-
netes Projekt ist der Windpark Heldrungen, aus des-
sen Einnahmen eine Streuobstwiese als Ausgleichs-
fläche gepflegt wird. Außerdem profitiert die Ge-
meinde von jährlichen Zuwendungen in Höhe von 
30.000 Euro, die in eine Grundschule, eine Biblio-
thek, einen Mittelaltermarkt, die Feuerwehr und in 
Spielplätze fließen (Ministerium für Umwelt, Ener-
gie und Naturschutz Thüringen).  
 

Siegel „Faire Windparkplaner Schleswig-Hol-
stein“ 

Auch in Schleswig-Holstein wird ein Siegel an Pla-
ner*innen von WEA-Anlagen vergeben, die Anwoh-
ner*innen und Kommunen angemessen informie-
ren und beteiligen, mit transparent verfassten Ver-
trägen arbeiten, finanzielle Beteiligungsmöglichkei-
ten bieten und zur regionalen Wertschöpfung bei-
tragen (Wind Energy Technology Institute 2018). 

 

▪ Privilegien in der Genehmigungsplanung: EE-
Anlagenbetreiber, die direkte finanzielle Beteili-
gungsmöglichkeiten anbieten, könnten im 

 
 
4  Bei EMAS allerdings aufgrund des sachlichen Zu-

sammenhangs: erfüllt ein Unternehmen die 

Gegenzug Gebühren im Genehmigungsverfahren 
erlassen bekommen, z.B. bei immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungen. Vorbild ist hier die E-
MAS-Verordnung (Umweltmanagement), die für 
registrierte Organisationen Gebührenerlasse vor-
sieht4 

Umweltauflagen bei EMAS, fällt der immissions-

schutzrechtliche Prüfaufwand geringer aus. 
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5 Überblick: Bewertung der finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten 

 

Tabelle 3:  Bewertung der Ansätze zur finanziellen Beteiligung 
Bewertungs-
kriterium 

Bürger-und 
Gemeinde-
be-
teiligungs-
gesetz 
(Mecklen-
burg-Vor-
pommern) 

Wind-
energie-
dividende 
(Hessen) 

WEA-
Abgaben-
gesetz 
(Branden-
burg) 

Bügschaften/
besicherte 
Kredite für 
finanz-
schwache 
Kommunen 

Stärkung 
Bürger-
energie-
genossen-
schaften 

Vergünstigte 
Stromtarife 

Umfang der 
anspruchs-
berechtigten 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

hoch niedrig hoch niedrig niedrig mittel 

Umfang der 
finanziellen 
Beteiligung 

hoch mittel niedrig hoch hoch mittel 

Soziale Wirkung der 
Beteiligung 

hoch mittel hoch hoch mittel hoch 

Planbarkeit der 
Erträge für 
Kommunen/ 
Bürger*innen 

mittel hoch hoch mittel mittel hoch 

Planbarkeit der 
Zahlungen für 
Anlagenbetreiber 

mittel hoch hoch - - niedrig 

Administrativer 
Aufwand 

hoch mittel niedrig hoch mittel hoch 

Quelle: eigene Darstellung 
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6 Kommunaler 
Ausgleichsmechanismus  

In diesem Abschnitt erörtern wir die Frage, inwieweit 
auf Landesebene ein finanzieller Ausgleichsmechanis-
mus eingeführt werden könnte, von dem Kommunen 
finanziell profitieren, die Flächen für Wind- und Solar-
energie ausgewiesen haben bzw. Anlagen installiert 
haben. Wir analysieren dafür den kommunalen Finanz-
ausgleich, mit dem der Freistaat Unterschiede in der 
Finanzkraft der Kommunen ausgleicht und diskutieren 
Anknüpfungspunkte für Ausgleichszahlungen über 
den bestehenden Mechanismus. Eine rechtliche Prü-
fung erfolgt hierbei nicht. Ebenso haben wir nicht ge-
prüft, inwieweit die Gesetzgebungskompetenz bei den 
Ausgestaltungsoptionen allein beim Freistaat Bayern 
liegen würde.  

6.1 Der kommunale 
Finanzausgleich in Bayern 

Der Begriff Finanzausgleich meint grundsätzlich alle 
Instrumente, die die Verteilung von Ausgaben und Ein-
nahmen zwischen verschiedenen Gebietskörperschaf-
ten betreffen. Der kommunale Finanzausgleich (KFA) 
befasst sich mit finanziellen Beziehungen zwischen 
den Gebietskörperschaften innerhalb eines Bundes-
landes (StMFH 2022a). Das Ziel des KFA ist sowohl die 
Aufstockung der Finanzen der Kommunen als auch 
die Umverteilung zwischen Kommunen.  

▪ Die Aufstockung der Finanzen der Kommunen 
durch Mittel aus dem Landeshaushalt soll die 
Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherstellen. 

▪ Der Umverteilungsmechanismus soll außerdem 
gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Bun-
desland schaffen (StMI o. J.). 

 

Die bundesweite Rechtsgrundlage ist Art. 106 des 
Grundgesetzes. Die Ausgestaltung des Mechanismus 
wird der Landesgesetzgebung übertragen. In Bayern 
sind die wichtigsten Rechtsgrundlagen das Gesetz 
über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden 
und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz 
FAG) und die Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Ge-
meinden und Gemeindeverbänden (FAGDV 2002). 
Diese regeln, an welchen Steuereinnahmen des Lan-
des die Kommunen in welchem Umfang beteiligt sind 
und wie die von der Landesregierung zur Verfügung 
gestellten Mittel verteilt werden (StMFH 2022a). 

 
 
5  Im Rahmen des KFA werden jedoch nicht die realen 

Einnahmen mit dem Finanzbedarf verglichen, 

Das grundlegende Prinzip ist, dass das Bundesland ei-
nen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen an 
die Kommunen verteilt (sog. Verbundmasse). Die Auf-
teilung unter den Kommunen wird dabei durch die 
Schlüsselzuweisungen bestimmt. Dafür wird die tat-
sächliche Steuerkraft der Kommunen und der Fi-
nanzbedarf bestimmt. Ist der Finanzbedarf größer als 
die Steuereinnahmen, bekommt die Kommune einen 
Zuschuss durch das Land. Sind die Einnahmen höher 
als der Finanzbedarf, erhält die Kommune keine Zu-
schüsse. In manchen Bundesländern werden diese fi-
nanzstarken Kommunen zu einer Umlagenzahlung an 
das Bundesland verpflichtet. In Bayern gibt es keine 
Umlage für besonders finanzstarke Kommunen. Kom-
munen, bei denen die Einnahmenseite den Finanzbe-
darf übersteigt, bekommen lediglich keine Schlüssel-
zuweisungen (StMFH 2022b).  

In Bayern beträgt die Verbundquote 12,75%. Dies be-
deutet, dass 12,75% der Gemeinschaftssteuern des 
Freistaats Bayern - Einnahmen aus Einkommen- und 
Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Gewerbe-
steuerumlage - an die Kommunen verteilt werden.  

Bei der Beurteilung des Finanzbedarfs der Kommu-
nen wird eine fiktive Aufgabenbelastung anhand meh-
rerer Ansätze ermittelt. Die Faktoren in Bayern bein-
halten unter anderem:  

▪ Einwohnerzahl,  

▪ Kreisfreiheit,  

▪ Strukturschwäche,  

▪ Soziallasten,  

▪ Kinderbetreuung (StMFH 2022a).  

Der ermittelte Finanzbedarf wird der Steuerkraft der 
jeweiligen Kommune gegenübergestellt. Diese ergibt 
sich rechnerisch aus den Gewerbe- und Grundsteuer-
einnahmen5.  Aus der Differenz zwischen Einnahmen 
und Finanzbedarf ergibt sich die Schlüsselzuwei-
sung.  

Der Ausgleich zwischen Finanzbedarf und Steuerkraft 
findet nicht zu 100% statt, damit Gemeinden noch ei-
nen Anreiz haben, sich selbst für eine Verbesserung 
der Einnahmen einzusetzen.  

Um den Ausgleichsgrad in Bayern zu berechnen, wird 
die Differenz zwischen Steuerkraft und Ausgabenbe-
lastung zu 55% ausgeglichen. Wieviel am Ende vom 
Land an die Kommune gezahlt wird, hängt von der 
Schlüsselmasse ab (vgl. vereinfachtes Schema in Abbil-
dung 3).  

 

sondern es wird ein gemittelter Hebesatz errechnet 

(Heinrich Böll Stiftung o. J.). 
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Abbildung 3:  Kommunaler Finanzausgleich 
(Schema) 

 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Zusätzlich zu den Schlüsselzuweisungen gibt es 
zweckgebundene Finanzzuweisungen (Art 7-9 FAG). 
Sie umfassen in Bayern u.a. Zuweisungen für Infra-
strukturvorhaben und spezifische Soziallasten (Art 10- 
15 FAG). 

6.2 Möglichkeiten für 
Ausgleichszahlungen für EE-
Projekte 

Beim KFA gäbe es mehrere Optionen, wie Anreiz- bzw. 
Ausgleichszahlungen für EE-Projekte organisiert wer-
den könnten, je nachdem, ob bei der Steuerkraft oder 
beim Finanzbedarf angesetzt wird. Im Kern geht es da-
bei darum, dass EE-bezogene Einnahmen bei den 
Kommunen verbleiben (und nicht im Rahmen des KFA 
verrechnet werden) oder zusätzliche Zahlungen an die 
Kommune generieren.  
 

Option 1: Steuereinnahmen aus EE-Projekten flie-
ßen nicht in die Berechnung der Steuerkraft ein 

Eine Möglichkeit, die Attraktivität von EE- Projekten 
für Kommunen zu steigern, wäre die Herausnahme der 
Steuereinnahmen aus EE- Projekten (bzw. ggf. nur aus 
Wind- und Freiflächen-PV) bei der Errechnung der 
Steuerkraft.  

Somit führen die Einnahmen aus EE-Projekten nicht zu 
einer erhöhten rechnerischen Steuerkraft, welche wie-
derum zu einer Verringerung der Zuweisungen führen 
kann. Der finanzielle Vorteil, welcher für die Kommune 
aus EE-Projekten entsteht, wird also verstärkt und im 
Ergebnis stehen der Kommune insgesamt höhere Fi-
nanzmittel zur Verfügung. In Abbildung 4 ist dies sche-
matisch dargestellt. 

Abbildung 4: KFA, Option 1 (Schema)  

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Option 2: Aus Gewerbesteuereinnahmen aus EE-
Projekten wird keine Gewerbesteuerumlage abge-
führt. 

Durch die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Ge-
werbesteuereinnahmen an Bund und Länder abge-
führt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stehen 
den Gemeinden somit nicht in voller Höhe zur Verfü-
gung (Abbildung 5).  

Die Höhe der Gewerbesteuer berechnet sich aus dem 
Verhältnis des kassenmäßigen Ist-Gewerbesteuerauf-
kommens der Gemeinde zum örtlichen Hebesatz mul-
tipliziert mit dem sogenannten Umlagesatz, auch Ver-
vielfältiger genannt (Tabelle 4) 

Um Kommunen einen größeren Anteil der Gewerbe-
steuereinnahmen zu überlassen, könnten Bruttoge-
werbesteuereinnahmen aus EE-Projekten (bzw. ggf. 
nur aus Wind- und Freiflächen-PV) von der Gewerbe-
steuerumlage ausgenommen werden. 

Abbildung 5: Verteilung der Gewerbesteuer-
einnahmen zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Burth (o. J.) 

 

 

20

55
120

Steuerkraft Zuweisung Finanzbedarf
20 20 20

55
44

55

120

20
2075

84
95

KFA bisher
ohne EE

KFA bisher mit
EE

KFA Option 1 Finanzbedarf

Steuerkraft Zuweisung

Finanzbedarf Einnahmen aus EE

Brutto-
Gewerbesteuer-

aufkommen

Gemeinden
Netto-

gewerbesteuer-
aufkommen

Bund/Länder
Gewerbesteuer-

umlage



Finanzielle Anreize für den EE-Ausbau in Bayern  •  Seite 24 von 31 

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  •  Green Budget Germany 
 

Tabelle 4 : Beispiel für Berechnung der 
Gewerbesteuerumlage 

Gewerbesteuer-Ist-
Aufkommen 2022 (fiktiv) 

4.000.000€ 

Hebesatz (bundesweiter 
Durchschnitt 2020) 

400% 

Vervielfältiger 2022 (§ 6 
Abs. 3 GFRG) 

35% 

Berechnung der Umlage 4.000.000/400% x 35%= 
350.000€ 

Beispiel Umlagehöhe  8,75% 

Quelle: Bundesfinanzministerium (2022) 
 

So würde ein höherer Teil in den Gemeinden verblei-
ben. Das erhöht die Steuerkraft.  

Eine gesteigerte Steuerkraft kann zu verringerten Fi-
nanzzuweisungen führen, was im Ergebnis dem Fi-
nanzvorteil für die Kommune teilweise entgegenwir-
ken würde. Wenn diese Einnahmen nicht in die Be-
rechnung der Steuerkraft einfließen, sinkt die Schlüs-
selzuweisung durch die Mehreinnahmen nicht (Kom-
bination mit Option 1). Im Ergebnis verbleiben mehr 
Einnahmen in der Kommune.  

 

Option 3: EE-Projekte werden beim Finanzbedarf 
berücksichtigt 

Anstatt mehr der direkten Einnahmen durch EE-Pro-
jekte in der Kommune zu belassen (Option 1 und 2) 
wäre es ebenfalls möglich, EE-Projekte als Finanzbe-
darf im KFA zu berücksichtigen.  

So könnte beispielsweise für Flächenausweisungen 
und realisierte EE-Projekte eine zweckgebundene Zu-
weisung implementiert werden. Hierfür muss eine For-
mel zur Berücksichtigung der EE-Projekte entwickelt 
werden, welche die installierte Leistung, Technologie 
wie auch Fläche und Bevölkerungsdichte berücksich-
tigt.  

So kann ein direkter, steuerbarer finanzieller Anreiz ge-
schaffen werden, der über die Gewerbesteuereinnah-
men der Projekte hinausgeht. 

 

Bewertung und Umsetzbarkeit 

Die Bevorzugung von Kommunen im KFA, die EE-Pro-
jekte ermöglichen, kann eine relevante Anreizwir-
kung entfalten. Die Bereitstellung von Flächen für EE-
Projekte kann so attraktiver für Kommunen gemacht 
werden.  

Die Höhe und Wirksamkeit der Anreizwirkung hängen 
maßgeblich von der Ausgestaltung ab. Insbesondere, 
wenn EE-Projekte direkte zusätzliche Zahlungen im 
Finanzausgleich auslösen (Option 3), kann die Höhe 
der kommunalen Zusatzeinnahmen vom Gesetzgeber 
direkt bestimmt werden. Das Herausrechnen der Ein-
nahmen aus EE-Projekten aus dem Finanzbedarf 
(Option 1) kann ebenfalls eine effektive 

Anreizwirkung entfalten, unabhängig von den sonsti-
gen Einnahmen der Kommune. Die Effektivität der 
Nicht-Abführung der Gewerbesteuer aus EE-Projekt-
einnahmen (Option 2) hängt davon ab, wie die Mehr-
einnahmen die sonstigen Zuweisungen beeinflussen.  
Durch eine Kombination der Optionen 1 und 2 kann 
die Wirksamkeit des Instruments sichergestellt wer-
den. 

Das Herausrechnen der Gewerbesteuereinnahmen 
aus der kommunalen Finanzkraft und aus der Gewer-
besteuerumlage (Optionen 1 und 2) führt zu einem ad-
ministrativen Mehraufwand. Eine zusätzliche Zah-
lung, in Form einer zweckgebundenen Zuweisung 
(Option 3) ist, je nach Ausgestaltung, vermutlich mit 
weniger administrativem Aufwand zu realisieren. 

Ein grundsätzliches Problem dieses Vorschlags be-
steht darin, dass der KFA bisher keine technologie- 
oder branchenspezifischen Anreize für Kommunen 
vorsieht. Unter Umständen fehlt es daher für die Um-
setzung an einer geeigneten gesetzlichen Rechts-
grundlage. Der KFA und die Gewerbesteuerumlage 
dienen dazu, den Lebensstandard innerhalb eines 
Bundeslandes auszugleichen und konjunkturbedingte 
Fluktuationen der Einnahmen abzupuffern. Die Nut-
zung des KFA, um Anreize zu setzen und Mehreinnah-
men zu generieren, würde eine Änderung des Geset-
zessinnes voraussetzen, um eventuelle Widersprüche 
zu vermeiden.  

Eine Möglichkeit, den Mechanismus zu diesem Ziel zu 
nutzen, könnte durch ein besonderes öffentliches In-
teresse gerechtfertigt werden. Das EEG 2023 stellt 
fest, dass der Ausbau von erneuerbaren Stromproduk-
tionskapazitäten im „überragenden öffentlichen Inte-
resse liegen“ und der öffentlichen Sicherheit dient. 
Dementsprechend soll, „bis die Stromerzeugung na-
hezu treibhausneutral ist“, der Ausbau erneuerbarer 
Energien „als vorrangiger Belang“ in der durchzufüh-
renden Interessens- und Schutzgüterabwägung be-
rücksichtigt werden (§ 2 EEG 2023). In der Praxis be-
deutet dies, dass beispielsweise bürokratische und ge-
nehmigungsrechtliche Prozesse beschleunigt werden. 

Es wäre denkbar, eine befristete Regelung einzufüh-
ren, welche sich auf die akute Dringlichkeit des EE-
Ausbaus bezieht, bis zum Erreichen eines vorab be-
stimmten Ausbauziels im Freistaat Bayern. 

Eine Ausgestaltung, nach welcher Kommunen mehr 
Einnahmen aus EE-Projekten einbehalten dürfen (Op-
tion 1 und 2) wäre voraussichtlich einfacher zu rechtfer-
tigen als die Ausgestaltungsoption, nach der EE-Pro-
jekte zusätzliche Zahlungen im KFA generieren (Op-
tion 3). Eine abschließende rechtliche Beurteilung 
muss hier aber noch vorgenommen werden. 
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7 Empfehlungen: Sonderabgabe, 
kommunaler 
Ausgleichsmechanismus, 
Absicherung kommunaler 
Investitionen, Förderung der 
Bürgerenergie, freiwillige 
Angebote für Bürger*innen  

 

Wie in den vorangehenden Kapiteln gezeigt, stehen 
eine Vielzahl von möglichen Instrumenten zur Verfü-
gung, die der Freistaat Bayern nutzen könnte, um die 
Akzeptanz von EE-Projekten vor Ort durch die finanzi-
elle Beteiligung von Kommunen und/oder Bürger*in-
nen zu stärken. Aus der vorgenommenen Bewertung 
dieser Instrumente leiten wir folgende Empfehlungen 
ab:   
 

Verpflichtende Einführung einer EE-Abgabe an 
Kommunen 

▪ Da die Regelungen im EEG 2023 zur Ertragsbetei-
ligung von Kommunen weiterhin freiwillig sind 
(auch wenn sie sich als „Branchenstandard“ etab-
liert haben), ist eine weitergehende verpflichtende 
Regelung auf Landesebene zu empfehlen. Das 
EEG 2023 ermöglicht in § 22b Abs. 6 ausdrücklich 
weitergehende landesrechtliche Regelungen zur 
Bürgerbeteiligung und zur Steigerung der Akzep-
tanz für den Bau von neuen Anlagen (vgl. SUER 
2022).  

▪ Das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz in 
Mecklenburg-Vorpommern schneidet bei Umfang 
und Höhe der finanziellen Beteiligung der Kommu-
nen zwar gut ab und schafft eine möglichst ge-
rechte, kriterienbasierte Grundlage für die finanzi-
elle Beteiligung. Nachteil dabei ist jedoch die hohe 
Komplexität und der damit verbundene administ-
rative Aufwand. Eine Verpflichtung zur finanziellen 
Beteiligung der Kommunen lässt sich dagegen ad-
ministrativ relativ einfach umsetzen, wenn sie als 
pauschale Sonderabgabe – wie in Brandenburg - 

 
 
6  In Dimensionen wie z.B. der 120 MW-Solarpark 

Schornhof. Die durchschnittliche installierte Leistung 

von Solarparkts beträgt 3 MW (Energie-Atlas Bayern 

2022). 
7  Weitere Differenzierungen, z.B. bei WEA nach Na-

benhöhe, könnten zwar sinnvoll sein, weil dadurch 

ausgestaltet ist. Eine vorab festgelegte pauschale 
Summe, unabhängig von Erträgen und damit 
standortspezifischen Unterschieden, schafft zu-
dem eine gute Planbarkeit sowohl für die Kom-
mune als auch für die Anlagenbetreiber. 

▪ Die Abgabe sollte jedoch – anders als in Branden-
burg – auch für PV-Freiflächenanlagen gelten, da 
auch bei PV-Projekten eine akzeptanzfördernde 
Wirkung durch die finanzielle Beteiligung anzu-
nehmen ist.  

▪ Die Höhe der Zahlung sollte sich bei unterschiedli-
chen Projekten lediglich zwischen WEA und PV-
Freifläche, sowie anhand der installierten Leistung, 
unterscheiden. Wir schlagen eine jährliche Abgabe 
von 5.000 Euro/MW für WEA und 2.500 
Euro/MW für PV-Freiflächenanlagen vor. Die Ab-
gabe ist damit im Regelfall höher als die freiwillige 
Zahlung nach EEG 2023, stellt andererseits aber 
keine unzumutbare Mehrbelastung für die Betrei-
ber dar. Die Differenzierung zwischen den Techno-
logien trägt dem Umstand Rechnung, dass bei PV-
Freiflächen-Projekten keine einzelnen Anlagen wie 
bei der Windenergie Bemessungsgrundlage sind, 
sondern der gesamte Solarpark. Es wäre schwer 
vermittelbar, wenn ein großer Solarpark6 den glei-
chen Betrag bezahlen würde wie ein kleiner.7  

▪ Die Anlagengröße, ab der eine Beteiligung vorge-
sehen ist, sollte analog der Regelung im EEG 2023 
festgelegt werden. Auch die Vorgaben bezüglich 
der Beteiligung umliegender Gemeinden sollten 
übernommen werden. Das bedeutet, dass bei WEA 
ab 1.000 kW Anlagengröße Zahlungen zu leisten 
wären. Die Zahlungen würden im Falle von WEA 
zwischen Standortkommune und Nachbargemein-
den im Umkreis von 2.5 km aufgeteilt8. Bei PV-Frei-
flächen-Projekten würde allein die Standortge-
meinde die Zahlung erhalten. Damit kann eine 
weitgehende Harmonisierung mit der EEG-Rege-
lung erreicht werden, was insb. mit Blick auf eine 
Anrechnung von geleisteten Zahlungen nach EEG 
und auf eine mögliche künftige verpflichtende Re-
gelung im EEG von Vorteil ist.   

das Ausmaß der „Beeinträchtigung“ besser abgebil-

det wäre, würden aber die Komplexität erhöhen.  
8  Sofern keine Harmonisierung mit Bundesrecht ange-

strebt würde, könnten Standortkommunen bei der 

Aufteilung der Zahlungen auch stärker berücksich-

tigt werden, um Anreize für Flächenausweisung zu 

behalten. 
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▪ Sofern Zahlungen an die Kommunen nach § 6 EEG 
geleistet werden 9 , sollten die Zahlungen auf die 
Pauschalsumme angerechnet werden und ledig-
lich die Differenz zur Zahlung nach § 6 EEG zur Aus-
zahlung kommen (siehe Beispielrechnungen in Ta-
belle 5).  

Tabelle 5:  EE-Abgabe und Anrechnung 
freiwilliger Zahlungen nach § 6 
EEG 

 
WEA PV-

Freifläche 

Durchschnittliche 
Anlagengröße 

4 MW 3 MW 

Volllaststunden 2.000 
(MWh/MW) 

1.000 
(MWh/MWp) 

Höhe EE-Abgabe 5.000 
Euro/MW/a 

2.500 
Euro/MW/a 

Summe EE-Abgabe 20.000 Euro 7.500 Euro 

Freiwillige Zahlung 
nach § 6 EEG 

16.000 Euro 6.000 Euro 

Differenzbetrag 
nach Anrechnung 
freiwilliger Zahlung 

4.000 Euro 1.500 Euro 

Quelle: eigene Darstellung, Daten zu Anlagengröße und Volllaststun-
den: Energie-Atlas Bayern 2022 

 

▪ Wichtig für die Akzeptanz ist in jedem Fall, dass 
über die Verwendung der Mittel aus der EE-Ab-
gabe Transparenz hergestellt wird und eine aktive 
Kommunikation dazu erfolgt.  

 

Kommunaler Ausgleichsmechanismus  

▪ Auch der kommunale Finanzausgleich bietet als er-
gänzendes oder alternatives Instrument einen An-
satzpunkt für eine stärkere finanzielle Beteiligung 
von Kommunen, die Flächen für EE-Projekte aus-
weisen. Indem Kommunen, die EE-Projekte er-
möglichen, finanziell profitieren, entsteht ein An-
reiz, sich stärker für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien zu engagieren. Dabei bestehen mehrere 
Optionen, wie Anreiz- bzw. Ausgleichszahlungen 

 
 
9  Die Zahlungen nach § 6 EEG wären für Anlagenbe-

treiber vorteilhaft, da sie – sofern EEG-gefördert - die 

für EE-Projekte organisiert werden könnten, je 
nachdem, ob bei der Steuerkraft oder beim Finanz-
bedarf angesetzt wird: 

▪ Steuereinnahmen aus EE-Projekten fließen 
nicht in die Berechnung der Steuerkraft ein 
(Option 1). 

▪ Aus Gewerbesteuereinnahmen aus EE-
Projekten wird keine Gewerbesteuerum-
lage abgeführt (Option 2). 

▪ EE-Projekte werden beim Finanzbedarf be-
rücksichtigt (Option 3). 

▪ Eine Kombination aus den Optionen 1 und 2 wäre - 
trotz Zweckentfremdung des Mechanismus - ver-
mutlich zu rechtfertigen. Die Gefahr eines hohen 
administrativen Aufwandes besteht jedoch. 

▪ Die Option, nach der EE-Projekte nach einer fest-
gelegten Formel eine zweckgebundene Zuweisung 
erhalten (Option 3), wäre einfacher auszugestalten 
und sehr gut steuerbar und planbar.  

▪ Die Staatsregierung sollte Vorschläge erarbeiten, 
wie der kommunale Finanzausgleich als Beteili-
gungsinstrument genutzt werden kann. Dabei soll-
ten insbesondere rechtliche Aspekte berücksich-
tigt und detaillierte Ausgestaltungsoptionen entwi-
ckelt werden. 

 

Landesprogramm zur Absicherung kommunaler In-
vestitionen in EE-Anlagen 

▪ Kommunale EE-Projekte in finanzschwachen 
Kommunen sollten mit einem Programm zur Absi-
cherung kommunaler Investitionen unterstützt 
werden.  

▪ Dabei würde der Freistaat kommunale EE-Projekte 
mit Bürgschaften oder besicherten Krediten absi-
chern. Dies wäre für Kommunen, in welchen der po-
litische Wille, eigene EE-Anlagen zu errichten, vor-
handen ist, die aber finanzschwach sind, ein geeig-
netes Instrument. 

 

Finanzielle Förderung von Bürgerenergiegesell-
schaften  

▪ Energie in Bürgerhand ist ein Schlüssel für Akzep-
tanz und Erfolg der Energiewende. Das EEG 2023 
sieht die Befreiung von der Ausschreibung bis zu ei-
ner bestimmten Projektgröße vor.  

▪ Der Bund hat zum 1.1.2023 eine finanzielle Förde-
rung von Bürgerenergiegesellschaften für WEA 

Erstattung durch den Netzbetreiber verlangen kön-

nen. 
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während der Planungsphase auf den Weg gebracht. 
Das Bundesprogramm sollte durch den Freistaat 
aufgestockt und auf PV-Freiflächen-Projekte er-
weitert werden, um eine größtmögliche Unterstüt-
zung der Bürgerenergie sicherzustellen. 

▪ Im Falle einer erfolgreichen Projektrealisierung 
muss der Zuschuss zurückgezahlt werden.  

 

Finanzielle Beteiligung von Bürger*innen 

▪ Ergänzend zur finanziellen Beteiligung von Kom-
munen an EE-Projekten sollten auch Angebote für 
Anwohner*innen im Umkreis der EE-Anlagen ge-
schaffen werden.  

▪ Im Gegensatz zum Bürger- und Gemeindebeteili-
gungsgesetz Mecklenburg-Vorpommerns emp-
fehlen wir jedoch keine Verpflichtung der Anlagen-
betreiber zur finanziellen Beteiligung der Bür-
ger*innen, da die Beteiligungsformate teilweise 
sehr komplex ausfallen und den unterschiedlichen 
lokalen Gegebenheiten nicht immer gerecht wer-
den.  

▪ Kommunen sollten jedoch durch entsprechende 
Informations- und Beratungsangebote des Lan-
des in die Lage versetzt werden, bei den Verhand-
lungen mit potenziellen Interessenten entspre-
chende passgenaue Angebote zu erhalten. 

▪ Eine weitere Möglichkeit ist die Vergabe von Gü-
tesiegeln an Betreiber, die Bürger*innen finanzielle 
Beteiligungen anbieten. Dadurch kann der Frei-
staat Bayern Anreize setzen, damit Betreiber ver-
günstigte Stromtarife und/oder direkte Projektbe-
teiligungen anbieten. 

 

Bürgerstromtarife 

▪ Umfragen zeigen, dass Beteiligungsformen wie 
vergünstigte Stromtarife auf hohe Zustimmung 
stoßen. Bei Bürgerstromtarifen ist eine Kombina-
tion aus prozentualer und absoluter Vergünstigung 
empfehlenswert, um Strompreisschwankungen 
besser zu berücksichtigen (z.B. 80% gegenüber 
dem Grundversorgertarif oder 4 ct/kWh).  

 

Projektbeteiligungen 

▪ Projektbeteiligungen sollten möglichst nieder-
schwellig und auch für geringe Anlagensummen – 
wie im Beispiel Mecklenburg-Vorpommern ab 500 
Euro – angeboten werden.  

 

Letztlich ist klar: die finanzielle Beteiligung ist zwar ein 
wichtiger, aber nicht der einzige Baustein für die Ak-
zeptanz der Erneuerbaren Energien. Weitere Instru-
mente wie eine frühzeitige Einbeziehung der 

Bürger*innen in den Planungsprozess und eine aktive 
Kommunikation der Vorteile von erneuerbaren Ener-
gien, insb. deren Beitrag zu Klimaschutz und Unabhän-
gigkeit von Energieimporten bleiben wesentlich, um 
größtmögliche Unterstützung für die Realisierung von 
Wind- und PV-Projekten sicherzustellen.  
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